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Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

seit Ende 2015 ist die bedarfsgerechte Befeuerung von 
Windenergieanlagen als technisches System zugelassen. 
Ihr Vorteil liegt in der deutlich verminderten Beleuchtung 
der nächtlichen Landschaft, welche normalerweise mit 
größeren Windenergieanlagen einhergeht. Damit soll das 
nächtliche Landschaftsbild geschont und ein Beitrag zur 
Akzeptanz der Windenergienutzung geleistet werden.

Steckten 2015 die ersten anerkannten Systeme zur BNK 
noch in ihren Anfängen, haben sich nicht nur die  Systeme 
selbst, sondern auch die damit  verbundenen technischen 
und betriebswirtschaftlichen Lösungen  innerhalb kurzer 
Zeit weiterentwickelt. So wird mittlerweile die Befeuerung 
ganzer Windparks bedarfsgerecht gesteuert und die Kos
ten für die vorhandenen  Systeme sind gesunken. Das führt 
dazu, dass sich die  bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
bei Behörden und Windenergieanlagenbetreibern zuneh
mend als  veritables, akzeptanzsteigerndes System etab
liert hat. Auch der Bundesgesetzgeber hat dies erkannt 
und  koppelt  zukünftig die Vergütung des Windstroms an   
die Einrichtung eines Systems zur bedarfsgerechten Steu 
erung der Nachtkennzeichnung.

Daraus ergeben sich in der Praxis neue  Fragestellungen, 
welchen das Bedürfnis nach einer einheitlichen und 
rechtssicheren Umsetzung innewohnt. So werden bei 
der Installation einer bedarfsgerechten Nachtkennzeich
nung Immissions und Luftfahrtbehörden, sowie ggf. 
das Bauamt und die Bundesnetzagentur in das Verfah
ren einbezogen. Hinzu kommt, dass die unterschiedlichen 
technischen Systeme zur bedarfsgerechten Nachtkenn
zeichnung unterschiedliche Vorgehensweisen erfordern.

Das vorliegende Hintergrundpapier adressiert Fragestel
lungen rund um die Genehmigung von Neu und Bestands
anlagen mit einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung 
und ebenso die Errichtung eines  BNKRadarmastes. 

So gibt das vorliegende Papier zunächst einen grundle
genden Überblick über den aktuellen Sach und Rechts
stand zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung. Es setzt 
sich weiterhin auch mit den gesetzlichen Anforderungen 
und erforderlichen behördlichen Verfahren auseinander. 
Begleitend dazu werden einzelne rechtliche Problem
stellungen vertieft beleuchtet. Darüber hinaus geht das 
Hintergrundpapier aus juristischer  Perspektive auf be
hördliche Instrumente im Rahmen von bedarfsgerechter 
Nachtkennzeichnung ein und zeigt mögliche Vorgehens
weisen zur Zulassung der bedarfsgerechten Nachtkenn
zeichnung von Windenergieanlagen und den dafür 
not wendigen Anlagen auf.

Mit diesem Hintergrundpapier sollen damit generelle  
Fragen zu diesem Thema beantwortet und zugleich 
spezifische juristische Fragestellungen beleuchtet wer
den. Vor dem Hintergrund der umfassenden gesetzlichen 
Neuerungen möchte die FA Wind einen Beitrag für einen 
praxisgerechten und transparenten Ausbau der bedarfs
gerechten Nachtkennzeichnung leisten. 

Ich wünsche  Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihre

Dr. Antje Wagenknecht, Geschäftsführerin der  
Fachagentur Windenergie an Land
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1 Hintergrund

1 Hübner / Pohl, Akzeptanz und Umweltverträglichkeit der Hinderniskennzeichnung von Windenergieanlagen, Abschlussbericht zum  
BMUForschungsvorhaben (FKZ: 03MAP134), 2010, S. 15 f., 21 f.

2 BedarfsgerechtwirdvonGesetzgeberundPraxisbegrifflichsynonymzubedarfsgesteuerterNachtkennzeichnungverwendet.

3 Herrholz, Bedarfsgerechte Befeuerung: Mehr Akzeptanz für Windparks, WID Whitepaper 02 / 2015, S. 6, 7.

Die Befeuerung von Windenergieanlagen mit einer Ge
samthöhe von über 100 Metern ist aus Gründen der 
Luftsicherheitgesetzlichverpflichtend.Dabeikanninsbe
sondere die nächtliche Befeuerung in Form roter Blink
lichter als störend empfunden werden. Zusätzlich hat die 
BefeuerungauchEinflussaufdasnächtlicheLandschafts
bild. Dies kann unter anderem eine abträg liche Wirkung 
auf die Wahrnehmung von Windenergieanlagen bei den 
Anwohnern haben.1

Die bedarfsgerechte Befeuerung bzw. bedarfsgerechte 
Nachtkennzeichnung (BNK)2 bietet einen Lösungsansatz 
für diese Problemstellung. Die Befeuerung der Wind
energieanlagen soll in der Form vermindert werden, dass 
die Befeuerung erst aktiviert wird, wenn sich der Wind
energieanlage auch tatsächlich ein Flugzeug nähert. Auf 

diesem Weg sollen Windenergieanlagen, unter gleichzei
tiger Aufrechterhaltung eines uneingeschränkt sicheren 
Flugverkehrs, ca. 90 Prozent der Betriebszeit unbeleuch
tet bleiben können.3 Dadurch werden die vorhandenen 
Lichtimmissionen erheblich vermindert und auch  das 
nächtliche Landschaftsbild befriedet.

Bei der Ausstattung von Windenergieanlagen mit de r 
 bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung sind jedoch nicht 
nur die zu erwartenden Kosten zu beachten. Von  zentraler 
Bedeutung sind die Fragen der Genehmigungsbedürf
tigkeit und fähigkeit der hierzu erforderlichen BNKRa
daranlagen und der behördlichen Instrumen tarien zur 
Einführung einer bedarfsgerechten Nacht kennzeichnung. 
Dieses Hintergrundpapier will die aktuellen Fragen recht
lich aufgreifen und praxisnahe  Lösungsansätze bieten.

http://webdoc.urz.uni-halle.de/dl/698/pub/Huebner_Pohl_2010.pdf
https://www.windindustrie-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/downloads/WID_Whitepaper_2-2015_-_Bedarfsgerechte_Befeuerung.pdf
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2 Grundlagen bedarfsgerechter  
Nachtkennzeichnung

2.1  Gesetzliche Grundlagen auf Bundesebene 

4 Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt (Chicagoer Abkommen), v. 7.12.1944, BGBl. 1956 II S. 411.

5 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, v. 2.9.2004, BAnz. S. 19937.

6 Anhang SERA.5005 Buchstabe f Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 (EU) Nr. 923 / 2012 (SERA) und Nr. 3.1 b) AVV Kennzeichnung.

7 Nr. 3.1 AVV Kennzeichnung.

8 Luftverkehrsgesetz, v. 10.5.2007, BGBl. I S. 698.

9 Nr. 17.4 AVV Kennzeichnung.

10 Nds. LT.Drs. 17 / 5344, S. 2.

11 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge  
(BundesImmissionsschutzgesetz – BImSchG) v. 17.5.2013, BGBl. I S. 1274.

12 Baugesetzbuch (BauGB), v. 3.11.2017, BGBl. I S. 3634.

13 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (ErneuerbareEnergienGesetz –  EEG 2017) v. 21.7.2014, BGBl. I S. 1066,

DieKennzeichnungspflichtfürWindenergieanlagenergibt
sich aus den Vorschriften der International Civil Aviation Or
ganisation (ICAO)4, welche in die Allgemeine Verwaltungs
vorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
(AVV Kennzeichnung)5 übertragen wurden6. Die Nacht
kennzeichnung in Form roter Lichter ist grundsätzlich inner
halb von Städten und anderen dicht besiedelten Gebieten 
ab einer Bauwerkhöhe von 150 Metern  und in wenig dicht 
besiedelten Gebieten schon ab einer Höhe von mehr als 
100Meternverpflichtend.7

Die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung als solche ist in 
der AVV Kennzeichnung Nr. 17.4 in Verbindung mit dem 
Anhang 6 gestattet. Sie bedarf danach der Anerkennung 
der Deutschen Flugsicherung (DFS) und der Zustimmung 
der zuständigen Luftfahrtbehörde, welche ihre Entschei
dung auf die Stellungnahme der DFS nach § 31b Abs. 1  
S. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG)8 stützt.9 

Die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung ist damit zwar 
zulässig,aberaufBundesebenebisherkeinesfallsverpflich
tender Teil einer Genehmigung für Windenergie anlagen. 
Die Initiative einiger Bundesländer zur Einführung einer 
bundesweitenVerpflichtungfürdiebedarfsgerechteNacht

kennzeichnung wurde 2016 an das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur herangetragen. Aufgrund 
des damaligen technischen Standes und der nicht unerheb
lichen Kosten wurde von dem  Ministerium eine dreijähri
ge Evaluierungsphase vorgesehen, um im Anschluss daran 
eineverpflichtendeEinführungzuüberdenken.10

Die Verwendung der bedarfsgerechten Nachtkennzeich
nungkannaufunterschiedlicheWeiseverpflichtendeinge
führt werden. Von Bedeutung ist die Frage, auf welcher 
Basis eine Implementierung erfolgt. So kann der BNKEin
satzverpflichtenderTeilderGenehmigungnach§6Abs.1
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)11 sein, sofern 
es beispielsweise durch Einführung im Bau gesetzbuch 
(BauGB)12 oder BImSchG erfolgt.

Demgegenüber könnte die Verwendung eines BNK 
Systems lediglich fakultativer Teil einer Windenergie
anlagengenehmigung werden. Das ist der Fall, wenn der 
Einsatz eines BNKSystems außerhalb des BImSchG und der 
nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG anwendbaren  Vorschriften 
erfolgen würde. Das ist beispielsweise der Fall bei einer An
knüpfungderBNK-PflichtandieFörderungnachdemEr
neuerbarenEnergienGesetz (EEG)13.

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl256s0411.pdf%27%5D__1537881303272
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_08052007_LF156116410.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923
http://www.gesetze-im-internet.de/luftvg/LuftVG.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen%5F17%5F7500/5001-5500/17-5344.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BImSchG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BauGB.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/EEG_2017.pdf
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2.1.1  Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung im Rahmen des Energiesammelgesetzes

14 Gesetz zur Änderung des ErneuerbareEnergienGesetzes, des KraftWärmeKopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energie
rechtlicher Vorschriften, v. 17.12.2018, BGBl. I 2018 S. 2549.

15 Die weiteren Ausführungen beschränken sich auf den OnshoreBereich.

16 Vgl. Begründung zu § 9 Abs. 8 EEG 2017, Drs. 19 / 6155, S. 113.

17 Inbetriebnahmen vor 2000 blieben unberücksichtigt, da die Betrachtungen ergaben, dass die Gesamthöhe bei Windturbinen vor der Jahrtausendwen
de ganz überwiegend unterhalb von 100 Metern lag.

18 Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB),  Anlagenstammdaten  zur EEGJahresabrechnung 2017, veröffentlicht am 27.8.2018.

Eine dahingehende Regelung wurde mit dem sog. Ener
giesammelgesetz14 in das EEG eingeführt werden. Der 
neue § 9 Abs. 8 EEG 2017 sieht vor, dass kennzeichnungs
pflichtige Windenergieanlagen an Land und teilweise
auch auf See15 mit einer bedarfsge rechten Nachtkenn
zeichnung aus  zustatten sind.  Diese  Anforderung wird 
damit als neue technische Vorgabe (§9  EEG  2017) ein
geführt.Diese Pflicht soll ab dem1. Juli 2020 fürNeu
anlagen und auch  Bestandsanlagen gelten. Ausnahmen 
vondieserPflichtkanndieBundesnetz agentur auf Antrag 

nur »kleinen  Windparks« zugestehen, sofern die techni
sche Nachrüstung wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Eine 
Verlängerung der verhältnismäßig knappen Umsetzungs
frist kann die Bundesnetzagentur aussprechen, wenn 
die erforder lichen technischen Einrichtungen »nicht in 
ausreichendem  Umfang am Markt ange boten werden« 

(§85 Abs.2Nr. 1a EEG 2017). In diesem Fall ist kein An
trag seitens des Anlagenbetreibers erforderlich, sondern 
die  Behörde würde im Rahmen eines Festsetzungsbe
schlusses eine generelle Fristverlängerung aussprechen.

Im Falle eines Verstoßes gegen die Verpflichtung wird 
der Anlagenbetreiber für die Dauer des Verstoßes da
hingehend sanktioniert, dass der Zahlungsanspruch auf 
den anzulegenden Wert auf den Monatsmarktwert Wind 

Onshore gesenkt wird, § 52 Abs. 2 Nr. 1a EEG 2017.

Die Installation und Verwendung eines BNKSystems ist 
damitverpflichtendnachdemEEG.Siewirdjedochnicht
verpflichtende Voraussetzung für die Erteilung einer
 immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Aufgrund 
dessen kann grundsätzlich keine Anlagengenehmigung 
verweigert werden. Durch das EEG wird nur ein starker 
Anreiz zur Nutzung eines BNKSystems gesetzt. Sofern ein 
BNKSystem genutzt werden soll, muss es jedoch als Ne
benbestimmung (§ 12 BImSchG) in der BImSchGGeneh
migung der Windenergieanlage festgeschrieben werden 
(siehe Kapitel 9.1). Unbenommen bleibt auch weiter
hindieMöglichkeiteinerverpflichtendenEinführung im
Rahmen landesrechtlicher Bauvorschriften (siehe Kapitel 
2.2.1). 

Die Nutzung eines transponderbasierten Systems und eine 
damit verbundene Anpassung der luftverkehrsrechtlichen 
Vorschriften sind in Art. 18 des Energiesammelgesetzes 
ausdrücklich vorgesehen. Der Gesetzgeber hat die Anfor
derungen an die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
technologieneutral ausgestaltet, so dass die Kennzeich
nungspflichtmitallen luftverkehrsrechtlichzugelassenen
Optionen erfüllt werden kann.16

2.1.2  Abschätzung des von BNK tangierten Anlagenbestands

Für die Abschätzung des Umfangs von Windenergieanla
gen,dievonderNachrüstpflichtdes§9Abs.8EEG2017
ab Mitte 2020 betroffen sein werden, wurden verschie
dene Datenquellen herangezogen. Die Betrachtungen 
beschränkensichaufAnlagenmiteinerspezifischenMin
destleistung von 500 Kilowatt (kW) soweit diese ab dem 
Jahr 2000 in Betrieb genommen wurden.17 Der analysier

te Anlagenpark im  InbetriebnahmeZeitraum 2000 bis 
2014 basiert auf den EEGStammdaten, welche die vier 
Übertragungsnetz betreiber jährlich zusammen mit der 
EEGJahresabrechnung veröffentlichen.18 Nachdem diese 
Datensätze keine höhenspezifischen Anlagenmerkmale
beinhalten,  wurden zur Abschätzung, wie viele der An
lagenhöherals100Metersind,Bundesländerspezifische

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl118s2549.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2549.pdf%27%5D__1549885830861
https://www.bundestag.de/blob/581160/cdf9b3a4d15773682877263844df3015/19_6155-data.pdf
https://www.netztransparenz.de/EEG/Anlagenstammdaten
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Bestandsdaten19 herangezogen. Dort wo keine länder
spezifischenDatenverfügbarwaren,wurdederAnlagen
bestand mit mehr als 100 Metern Gesamthöhe anhand 
rechnerischer Durchschnittwerte aus anderen Bundes
ländern in vergleichbarer Region abgeschätzt.20 Windtur
binen, die ab 2015 in Betrieb genommen worden sind, 
wurden dem (Marktstammdaten) Register der Bundes
netzagentur entnommen.21 Die Auswertung der verschie

19 EinbezogenwerdenkonntenanlagenspezifischeDatenausBayern,Baden-Württemberg,Brandenburg,Hamburg,Hessen,Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, NordrheinWestfalen, RheinlandPfalz sowie Sachsen.

20 Beispielsweise wurde der Anteil der WEA > 100 m Gesamthöhe, der 2002 in Thüringen in Betrieb ging, anhand des Durchschnittswerts der WEA > 
100 m ermittelt, der im selben Zeitraum in Bayern, BadenWürttemberg, Hessen, RheinlandPfalz und in Sachen ans Netz ging. In diesem Fall liegt 
der Mittelwert über die fünf Bundesländer bei 50%, weshalb auf für Thüringen unterstellt wurde, dass dort 50% der 2002 in Betrieb gegangenen 68 
WEA eine Gesamthöhe über 100 m aufwiesen, konkret also 34 der 68 Anlagen. 

21 BNetzA, EEGRegisterdaten (Meldestand: 31.12.2018), veröffentlicht am 31.01.2019.

denen Daten quel len hat ergeben, dass Ende 2018 rund 
24.000 Wind energiean la gen  mit mindestens 500 kW Ge
neratorleistung am Netz waren, die seit dem Jahr 2000 
in Betrieb genommen wurden. Davon haben nach unse
ren Berechnungen rund 17.500 Anlagen eine Gesamthö
he von mehr als 100 Metern, womit sie grundsätzlich der 
Pflicht zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung ab
dem 1. Juli 2020 unterfallen. 

Windenergieanlagen mit mehr als 100 Meter Höhe Inbetriebnahme gesamt

2000 – 2009 2010 – 2018    

Baden-Württemberg 220 380 600

Bayern 175 760 935

Berlin 0 5 5

Brandenburg 1.700 1.190 2.860

Bremen 20 40 60

Hamburg 5 35 40

Hessen 150 600 750

Mecklenburg-Vorpommern 260 650 910

Niedersachsen 1.600 1.740 3.340

Nordrhein-Westfalen 930 1.040 1.970

Rheinland-Pfalz 460 850 1.310

Saarland 40 140 180

Sachsen 200 140 340

Sachsen-Anhalt 1.020 710 1.730

Schleswig-Holstein 510 1.320 1.830

Thüringen 250 340 590

Summe 7.540 9.940 17.480

Tabelle 1:  Regionale Verteilung der Windenergieanlagen größer 100 m Gesamthöhe; Daten: ÜNB, BNetzA; Auswertung und Abschät

zung: FA Wind

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/EEG_Registerdaten/EEG_Registerdaten_node.html
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2.2  Gesetzliche Grundlagen auf Landesebene 

In die Landesgesetzgebung hat die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung bislang nur in begrenztem Umfang Einzug 
 gehalten. 

2.2.1  MecklenburgVorpommern

22 Landesbauordnung MecklenburgVorpommern (LBauO M-V) v. 15.10.2015, GVOBl. MV 2015, S. 344.

23 §46Abs.2S.2,Abs.3LBauO M-V.

24 FA Wind, ON – OFF Fachaustausch zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, 2018, S. 32 ff., Kurzprotokoll 15. Sitzung des Ausschusses für Energie, 
Infrastruktur und Digitalisierung 13.9.2017, 15/20.

25 GesetzüberNaturschutzundLandschaftspflege(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) v. 29.7.2009, BGBl. I S. 2542.

26 Bekanntmachung des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, v. 22.6.2016, V 533, Grundsätze zur Planung 
von und zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bei Windkraftanlagen; Kapitel 4.4. 

Lediglich in MecklenburgVorpommern ist die bedarfsge
rechteNachtkennzeichnungals verpflichtendeingeführt
worden. § 46 Abs. 2 Landesbauordnung Mecklenburg
Vorpommern(LBauO M-V)22 lautet: 

»  […] (2) Windenergieanlagen, die nach dem 29. Dezem-
ber 2017 genehmigt werden und aufgrund luftfahrt-
rechtlicher Bestimmungen einer Nachtkennzeichnung 
be dürfen, sind mit einer bedarfsgerechten, dem Stand 
der Technik entsprechenden Nachteinschaltvorrichtung 
zu versehen, die nur bei der Annäherung eines Luftfahr-
zeuges aktiviert wird … «

NebenderzeitlichenBeschränkungderinstallationspflich
tigenWindenergieanlagenbestehtdieVerpflichtungerst
bei mehr als vier Anlagen, die in engem Zusammenhang 

stehen. Andernfalls besteht die Möglichkeit gegen Zah
lung einer Ablösesumme von 100.000 Euro je Wind
energieanlage auf die Installation einer bedarfsgerechten 
Nachtkennzeichnung zu verzichten.23 

Sofern die Nutzung einer BNK, wie hier, im Rahmen des 
Baurechts verpflichtend verlangtwird, ist sie damitVor
aussetzung der immissionsschutzrechtlichen Genehmi
gung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG. Das bedeutet, dass 
eine Genehmigung verweigert werden kann, sofern die 
Vorgabendes§46Abs.2LBauO M-Vnichterfülltsind.

DieRegelungdes§46Abs.2LBauO M-VistmitBlickauf
die Gesetzgebungskompetenz des Landes nicht unum
stritten.24 Es bleibt abzuwarten, ob diese Fragestellung in 
Zukunft einer gerichtlichen Entscheidung zugeführt wird.

2.2.2  SchleswigHolstein 

 SchleswigHolstein hat eine AnreizLösung zur Anwen
dung der BNK geschaffen. Der Runderlass »Grundsätze 
zur Planung von und zur Anwendung der naturschutz
rechtlichen Eingriffsregelung bei Windkraftanlagen« sieht 
vor, dass im Rahmen des naturschutzrechtlichen Vermei
dungsgebotes (§ 13 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
die Anwendung einer bedarfsgesteuerten Hinderniskenn
zeichnung zu prüfen und ggf. als Alternative (§ 15 Abs. 1 

BNatSchG)25 für eine Dauerbefeuerung zu erwägen. Der 
Einsatz einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung wird 
bei der Ermittlung der  Kompensationszahlungen für Be
einträchtigungen des Landschaftsbildes berücksichtigt. 
Das erfolgt in der Weise, dass die durch die BNK anfallen
den Kosten als prozentuale Abschläge den Ersatzgeldzah
lungen entgegengehalten werden.26

http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-BauOMV2015rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf
https://www.landtag-mv.de/fileadmin/media/Dokumente/Ausschuesse/Energieausschuss/Energ-APr07-015.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BNatSchG.pdf
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&docid=VVSH-VVSH000006017&psml=bsshoprod.psml&max=true
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2.2.3  Weitere Bundesländer 

27 FA Wind, ON – OFF Fachaustausch zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, 2018, S. 2

28 Koalitionsvertrag für NRW 2017 – 2022, v. 26.6.2017,  S. 39.

29 Bbg, LTDrs. 6 / 8998, S. 2 f.

30 Th. LTDrs. 6 / 5614, S. 1 f., Th. LTDrs. 6 / 5578 S. 1.

31  FA Wind, ON – OFF Fachaustausch zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, 2018, S. 18 ff.

32  FA Wind, ON – OFF Fachaustausch zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, 2018, S. 14, 19 f.

33  FA Wind, ON – OFF Fachaustausch zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, 2018, S. 13 f., 20 f.

In Baden-Württemberg existiert ein finanzielles Anreiz-
system.27 Auch im Koalitionsvertrag der aktuellen Landes
regierung von Nordrhein-Westfalen findet sich die
be darfsgerechte Nachtkennzeichnung als Idee wieder.28 
In Brandenburg wurde von den Fraktionen SPD, Die Lin

keundBündnis90/DieGrüneneine verpflichtendege
setzliche Regelung für die BNK angeregt.29 In Thüringen 
wird aktuell eine  Änderung der Bauordnung mit einer 
verpflichtendenBNK fürUVP-pflichtigeVorhabendisku
tiert.30 

2.3  Technische Grundlagen 

Bei den in Deutschland bisher anerkannten Systemen zur 
bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung handelt es sich 
um radarbasierte Technik. Diese funktionieren so, dass 
das bestehende Befeuerungssystem an einer Windener
gieanlage über eine Steuerungseinheit mit  einem Radar

system verbunden wird. Das Radar erkennt sich  nähernde 
 Flugobjekte und benachrichtigt die  Steuerungseinheit der 
 Befeuerung der Windenergieanlage. Bei  Radarsystemen 
wird zwischen Primär  und  Sekundärradaren unterschie
den. 

2.3.1  Primärradar

Primärradare erfassen Hochfrequenzimpulse und analysie
ren diese, um daraus Informationen über den Standort 
und die Entfernung von Flugobjekten zu  ge winnen. Dabei 
ist zwischen Aktiv und Passivradaren zu unterscheiden.

Aktivradare senden per Antennen elektromagnetische 
Impulse aus, welche von Flugobjekten reflektiert und
von Sensoren erfasst werden. Anhand des empfange
nen Echos kann eine Flugroute bestimmt und im Bedarfs
fall die Befeuerung der Windenergieanlagen angepasst 
 werden.31

Passivradare nehmen demgegenüber vorhandene Funk
signale von bspw. Rund oder Mobilfunk auf.  Anhand 
der aufgefangenen Signale werden Abstand und Höhe 
von Flugobjekten im Bezug zur Windenergieanlage 
 ausgewertet. Das Passivradar arbeitet damit ohne zu
sätzliche  StrahlungsEmissionen, denn es werden bereits 
 vorhandene Fernseh und MobilfunkWellen von DVBT1 
und DVBT2 genutzt.32

Die primären AktivRadarsysteme werden, variierend nach 
Hersteller, entweder direkt an den Windenergie anlagen 
angebracht oder eine sich drehende Antenne wird ggf. 
auf einem Mast außerhalb des Windparks  errichtet. So
weitsichderMastaußerhalbdesWindparksbefindet,ist
ein Abstand von ca. ein bis zwei  Kilometern notwendig, 
um das Funktionieren der Radaranlage zu gewährleisten 
(sog. cone of silence).33 Mittlerweile gibt es verschiedens
te Modelle am Markt, welche sich sowohl in ihrer tech
nischen Aufbereitung, als auch ihrer  Finanzierung stark 
unterscheiden. Manche Radarsensoren bedienen gleich
zeitig eine Vielzahl von Windenergieanlagen innerhalb 
von bis zu 1.000 Quadratkilometern. Auch muss nicht 
zwingend eine Radaranlage erworben werden, sondern 
es kann anstelle dessen ein Signal gekauft oder gemietet 
werden. In diesem Fall sind Windenergieanlagen und Ra
darbetreiber unterschiedliche Personen.

https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf
https://www.cdu-nrw.de/sites/default/files/media/docs/nrwkoalition_koalitionsvertrag_fuer_nordrhein-westfalen_2017_-_2022.pdf
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_8900/8998.pdf
http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/66735/befeuerung_von_windkraftanlagen_bedarfsgerecht_steuern_bedarfsgerechte_befeuerung_von_windkraftanlagen_in_thueringen_ermoeglichen.pdf
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/antragsdatenbank-laender/Thueringen/2018/dr65578/dr65578.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf
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2.3.2  Sekundärradar

34 BRDrs. 241 / 15, S. 53.

35 DFS GmbH, VFR Pilot Info 01 / 2018, S. 1.; DFS GmbH, Transmission, 2 – 2017, Ein Code für alle, S. 26 ff.

36 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  (GG), v. 3.7.2017, BGBl. I S. 2347.

37 Verordnung über die Flugsicherungsausrüstung der Luftfahrzeuge (FSAV) v. 26.11.2004, BGBl. I S. 3093.

Bei einem Sekundärradar sendet das Abfragegerät ein 
 Signal, welches aktiv von einem Transponder im Flug
objekt erwidert und durch das Radar interpretiert wird. 
Insofern findet der Informationsaustausch in Form von
Frage und Antwort statt. Die Transpondertechnik ist für 
die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung bislang noch 
kein nach der AVV Kennzeichnung zulässiges System. Bei 
Einführung des Anhang 6 AVV Kennzeichnung   wurde ins
besondere mit aufgenommen, dass eine bedarfsgerechte 
Nachtkennzeichnung grundsätzlich von der technischen 
Ausstattung der Luftfahrzeuge unabhängig sein muss. Als 
Grund dafür wurde angegeben, dass Bord systeme poten
tiell ausfallen können, ohne dass dies sofort bemerkt wird 
odereinsichererWeiterfluggewährleistetwerdenkann.
Diese Annahmen bezogen sich  jedoch auf den aktuel
len Stand der Technik und sollten die Transpondertech
nik nicht gänzlich ausschließen.34 Ein anderer Grund ist, 
dass in Deutschland nicht alle Flugzeuge einer Transpon
derpflichtunterliegenunddamitnichtdurcheindarauf
beruhendes BNKSystem erfasst werden. Faktisch besteht 

aberzumindestinderNachteineTransponderpflicht,um
die Sicherheit des im Luftverkehr zu gewährleisten.35 

Die Änderungen am EEG 2017 lassen jedoch die Trans
pondertechnik als Voraussetzung zur Vergütung des 
Windstroms explizit zu. Für die luftfahrtrechtliche Zulas
sung der Transpondertechnik bedarf es auf Bundesebene 
jedoch noch mehrerer Anpassungen. So muss zunächst 
die AVV Kennzeichnung angepasst werden mit Blick auf 
die Anforderung der Unabhängigkeit von der Einrichtung 
des Luftfahrzeugs. Entsprechend Art. 85 Abs. 2 Grund
gesetz (GG)36 erfolgt eine Anpassung der allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift durch die Bundesregierung unter 
Zustimmung des Bundesrates. Federführendes Ministe
rium ist das Bundesministerium für Verkehr und digita
le Infrastruktur (§ 32 Abs. 6 LuftVG). Weiterhin müssen 
Transponder in der Verordnung über die Flugsicherungs
ausrüstung der Luftfahrzeuge (FSAV)37 zumindest für die 
Nachtstundenalsverpflichtendeingeführtwerden.

2.4  Fazit der gesetzlichen und technischen Grundlagen

Die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung ist nach Bun
desrecht als technische Vorrichtung anerkannt. Neben 
vereinzelten landesrechtlichen Vorgaben zu BNK gibt es 
nunmehr auch eine bundesweite Regelung der Materie 
im Rahmen des EEG 2017 geben. Für die bedarfs

gerechte Nachtkennzeichnung besteht eine Vielzahl an 
technischen Lösungen. Das bedeutet jedoch gleichzeitig, 
dass sich eine pauschale Behandlung im Genehmigungs
verfahren der Anlagen verbietet.

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2015/0201-0300/241-15.pdf;jsessionid=5476F11967DDF52BB7AD2812C6A5F36F.2_cid374?__blob=publicationFile&v=1
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Services/Customer%20Relations/Kundenbereich%20VFR/24.04.2018%20-%20VFR%20Pilot%20Info%201-2018%20update/VFR%20Pilot%20Info%201_2018%20Luftraum%20E%20update.pdf
https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Presse/Publikationen/transmission-2-2017_00_web%20(002).pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/GG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/fsav_2004/BJNR309300004.html
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3 Grundlagen des Genehmigungs
verfahrens für die Praxis

Die Einrichtung einer bedarfsgerechten Nachtkennzeich
nung an eine bestehende oder noch zu errichtende 
Wind energieanlage bedarf mehrerer behördlicher Ge
nehmigungen bzw. Zustimmungen. Die unterschiedlichen 
technischen Lösungen ver hindern eine einheitliche Vorge

hensweise. Die unterschiedlichen  B NKSysteme verfügen 
generell über ein Radar und / oder Empfangseinheit und 
eine Steuerungseinheit für  die  Befeuerung der Windener
gieanlage.  Dementsprechend sind bestimmte behördliche 
Schritte für (fast) alle  Lösungen gleichermaßen erforderlich. 

Die Installation einer bedarfsgerechten Nachtkennzeich
nung schlägt sich grundsätzlich in der immissionsschutz
rechtlichen Windenergieanlagengenehmigung nieder. 
Grund dafür ist, dass die Befeuerung von Windenergie
anlagen Teil der Genehmigung der  Windenergieanlage 
ist. Bei Neuanlagen findet sich die bedarfsgerechte

Nachtkennzeichnung als Nebenbestimmung in der 
 Genehmigung. Bei Bestandsanlagen ist demgegenüber 
im Falle einer nachträglichen Anpassung eine   Ände   
rungs  anzeige oder sogar eine Änderungsgenehmigung 
erforderlich (siehe Kapitel 4.1.3). 

Genehmigungsverfahren für BNK-Radare

Genehmigung Bundesnetzagentur

a) Frequenzzuteilung

b) EMVU-Bescheinigung

Genehmigung  
Immissions- und Baurecht

Allgemeine immissionsschutz-
rechtliche Anforderungen 
Landesbau-ordnungsrecht /  
Baugesetzbuch

Luftfahrtrechtliche Zustimmung /
Anerkennung 

a)  generelle und standortspezifische 
Anerkennung durch die Deutsche 
Flugsicherung

b)  Zustimmung der Luftfahrtbehörde

Abbildung 1: Genehmigungsverfahren für BNKRadare
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Hinzu kommt, dass das BNKSystem als solches und be
zogen auf den konkreten Einsatzstandort von Luftfahrt
behörden und der DFS als sicher anerkannt werden muss 
(siehe Kapitel 7). Sofern das BNKSystem auf die Nutzung 
von Radarfrequenzen angewiesen ist, ist auch die Bun
desnetzagentur einzubeziehen und eine Frequenzzutei
lung für das Radar zu beantragen (siehe Kapitel 8). 

Weiterhin ist zu bedenken, dass bestimmte technische Lö
sungen im Rahmen von Aktivradaren die Errichtung  eines 
eigenständigen Radarmastes erfordern, damit eine Viel

zahl von Windenergieanlagen bedarfsgerecht  befeuert 
werden kann. Damit verbunden sind  teilweise stark ein
zelfallbezogene baurechtliche Fragestellungen (siehe Ka
pitel 5). 

Insgesamt zeigt sich damit die Vielschichtigkeit des Ge
nehmigungsverfahrens. Es erfordert nicht nur die Abstim
mung mit verschiedenen Behörden, sondern ist ebenso 
als zeitliche Komponente im Rahmen der Windenergiean
lagenplanung beachtenswert.

Dauer Genehmigungsverfahren für Einrichtung eines BNK-Systems (Aktivradar)

1. Monat 4. Monat 7. Monat 10. Monat2. Monat 5. Monat 8. Monat 11. Monat3. Monat 6. Monat 9. Monat 12. Monat 13. Monat

Generelle Anerkennung 
durch DFS (Stufe 1)
(2 – 3 Monate)

Voranfrage / Beauftragung /   
Terminfindung DFS

Standortspezifische Anerkennung 
durch DFS (Stufe 2) 
(2 – 4 Monate)

Frequenzzuteilung-Regel-
funkzuteilung / EMVU –  
durch BNetzA (1 – 3 Monate)

Zustimmung der 
Luftfahrtbehörde

Frequenzzuteilung-
Versuchsfunkzuteilung 
BNetzA (1 – 3 Monate)

Baugenehmigung für 
das Radar 
(1 – 3 Monate)

Errichtung Radarmast 
inlk. Infrastruktur 
(0,5 – 3 Monate)

Voranfrage / 
Absprache 
BImSCHBehörde

Techn. Anpassung 
der WEA
(0,25 – 3 Monate)

Anpassung der 
WEA-Genehmigung
(0,5 – 3 Monate)

Abbildung 2: überschlägig ermittelte Dauer des Genehmigungsverfahrens für die Einrichtung eines BNKAktivradars
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4 Anschluss der Windenergieanlage  
an ein BNKRadar im immissions
rechtlichen Genehmigungsverfahren

38 Vierte Verordnung zur Durchführung des BundesImmissionsschutzgesetzes –  Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen v. 31.5.2017,  
BGBl. I S. 1.440.

39 BVerwG, Beschl. v. 29.12.2010 – 7 B 6.10,  Rn. 20;JarassinJarass,BImSchG,12.Aufl.2017,§4,Rn.63f.

Die Befeuerung einer Windenergieanlage ist Teil ihrer  
generellen immissionsschutzrechtlichen Genehmigung.  
DortfindetsiesichinderRegelimRahmenderNebenbe
stimmungen.

Die Radaranlage für die bedarfsgerechte Nachtkennzeich
nung ist eine von der Windenergieanlage eigenständige 

technische Einrichtung. Die vorhandenen BNKSysteme 
bieten unterschiedliche technische  Lösungen an. Dabei 
stellt sich die Frage, ob das  BNKRadar einer eigenstän
digen immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedarf 
oder rechtlich einer vorhandenen bzw. zu beantragen
den Windenergie anlagengenehmigung zugeordnet wer
den kann.

4.1   Rechtliche Zuordnung des BNKRadars zur immissionsschutz rechtlichen  
Genehmigung der Windenergieanlage

Zunächst ist fraglich, inwiefern das BNKRadar schon 
von der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung der 
Windenergieanlage (§ 4 Abs. 1 S. 1 BImSchG)  erfasst sein  
kann. Die Radaranlage ist von der Genehmigung der 

Wind energieanlage erfasst, soweit es sich um einen Teil 
des Windrads als Hauptanlage bzw. Teil des Anlagenkerns 
oder zumindest eine Nebeneinrichtung zu der Windener
gieanlage handelt.

4.1.1  BNKRadar als Anlagenkern

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der 4. Bundesimmissionsschutz
verordnung38 (4.  BImSchV) sind alle »Anlagenteile und
Verfahrensschritte, die zum Betrieb notwendig sind« Teil 
des Anlagenkerns. Als unmittelbarer Teil der Hauptanlage 
gehörten sie zum Kernbestand der Anlage und dienten 
deren Hauptzweck.39 Für das Radar und seine Antenne 

würde dies voraussetzen, dass sie unmittelbarer Teil des 
 Herstellungsprozesses der Energiegewinnung sind. Da die 
bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung der Sichtbarkeit 
der Windenergieanlagen bei verminderte Lichtverhältnis
sen als Einheit zur Luftsicherheit dient, ist dies im Ergeb
nis zu verneinen.

  

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_4_2013/4._BImSchV.pdf
https://www.bverwg.de/291210B7B6.10.0
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4.1.2  BNK als Nebeneinrichtung

40 BVerwG, Beschl. v. 29.12.2010 – 7 B 6.10, Rn. 21;Jarassin:Jarass,BImSchG,12.Aufl.2017,§4,Rn.68f

41 BVerwG, Beschl. v. 29.12.2010 – 7 B 6.10, Rn. 22;Jarassin:Jarass,BImSchG,12.Aufl.,2017,§4,Rn.73ff.

42 Jarassin:Jarass,BImSchG,12.Aufl.,2017,§4,Rn.74.

43 Jarassin:Jarass,BImSchG,12.Aufl.,2017,§4,Rn.73.

44 Hansmann / Röckinghausen in: Landmann / Rohmer, Umweltrecht, 85. EL, 2017, § 1, 4. BImSchV, Rn. 17 f.

Da das BNKRadar kein Teil des Anlagenkerns ist, könnte 
es dennoch Teil der Windenergieanlage in Form einer Ne
beneinrichtung der Windenergieanlage gemäß § 1 Abs. 2 
Nr. 2 der 4. BImSchV sein. 

Eine Nebeneinrichtung zeichnet sich nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 
der 4. BImSchV dadurch aus, dass es sich um Anlagen
teile handelt, die für die Erfüllung des Anlagenzwecks 
nicht erforderlich, gleichwohl aber auf die Haupteinrich
tung ausgerichtet sind. Maßgeblich ist ein Funktionszu
sammenhang zwischen Haupt und Nebenanlage. Dies 
ist bei typischen Hilfseinrichtungen mit dienendem und 
untergeordnetem Charakter der Fall.40 Der Begriff der 
 Nebeneinrichtung erfährt über diese Anforderung hinaus 
in § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 4. BImSchV drei weiter einschrän
kende Voraussetzungen. Es bedarf eines räumlichen 
und betriebstechnischen Zusammenhangs und als dritte 
 Voraussetzung einer möglichen Bedeutung für den Im
missions und Gefahrenschutz.41 

Bedeutung für den Immissions- und Gefahren-
schutz 
Eine Bedeutung für den Immissions und Gefahrenschutz 
ist gegeben, wenn die Nebeneinrichtung für das Emissi
ons, Immissionsverhalten oder die technische Sicherheit 
der Hauptanlage von Bedeutung ist.42 Die  Radaranlage 
hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Befeuerung
der Windenergieanlage und damit die von ihr ausge
henden Emissionen. Gleichzeitig tragen die Befeuerung 
un mittelbar und das Radar mittelbar zur nächtlichen 
Wahrnehmung der Windenergieanlage und damit zur 
technischen Sicherheit bei.

Räumlicher Zusammenhang
Ein räumlicher Zusammenhang ist gegeben, wenn sich die 
Einrichtung nicht erst auf dem gleichen Betriebsgelände 
befindet,aberzumindestinderweiterenNachbarschaft.43 
Eine räumlich entfernte Anlage kann damit auch noch als 
Nebenanlage verstanden werden. Insbesondere bedarf es 
keines»engen…Zusammenhangs«wiein§1 Abs.3S. 1
der 4. BImSchV. Maßgeblich für die  Beurteilung ist im Ein
zelfall der Gesamtzuschnitt der  Anlage und ihrer Neben
einrichtungen. Es dürfte sich in der Gesamtlage dennoch 
eher um maximal einige hundert Meter handeln.44 Die Fra
ge nach einem räumlichen Zusammenhang ist damit für 
Radaranlagen keineswegs einheitlich zu beantworten, da 
dies stark von den Gegebenheiten des Einzelfalls  abhängt. 

Sofern das BNKRadar unmittelbar an der Windenergie
anlage angebracht ist, kann ein räumlicher Zusammen
hang unproblematisch bejaht werden. 

Anders verhält es sich jedoch bei räumlicher Distanz 
 zwischen Windenergieanlage und Radar. Bei einem Min
destabstand von einem Kilometer ist ein räumlicher Zu
sammenhang zumindest nicht ohne weiteres zu bejahen, 
sondern in den Gesamtkontext zur Größe der Hauptan
lage zu stellen. Gleichzeitig kann die Distanz von Radar 
und Windenergieanlage auch noch deutlich  weiter sein. 
Ein Zusammenhang ist hier in den meisten Fällen abzu
lehnen. 

https://www.bverwg.de/291210B7B6.10.0
https://www.bverwg.de/291210B7B6.10.0
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Betriebstechnischer Zusammenhang
Weitere Voraussetzung ist ein betriebstechnischer Zusam
menhang zwischen der Nebenanlage und dem Anlagen
kern. Dafür bedarf es einer Verbindung zum Anlagenkern 
in Form technischer Einrichtungen.45 Hier erfolgt die Ver
bindung der Anlagen über eine Datenverbindung. Diese 
gewährleistet eine Kommunikation der Anlagen mitein
ander, um bei der Windenergieanlage  gezielt die Befeu
erung zu steuern. Die Zuordnung bleibt auch erhalten, 
wenn das Radar die Befeuerung mehrerer Windenergie
anlagen steuert.46 

45 JarassinJarass:BImSchG,12.Aufl.2017,§4,Rn.73f.

46 BVerwG, Urt. v. 6.7.1984, NVwZ 1985, 46 (46 f.).

47 Hansmann / Röckinghausen, in: Landmann / Rohmer, Umweltrecht, 85. EL, 2017, § 1 4. BImSchV; OVG Greifswald, Urt. v. 5.4.2016  5 K 4/14,  Rn. 69. 

Zweifelhaft ist hingegen die Eigenschaft des  BNKRadars 
als Nebeneinrichtung, wenn durch dieses zahlreiche  
andere Anlagen versorgt werden. Übernimmt die Ra
dareinrichtung eine selbständige Funktion, wie sie auch 
von einem Fremdunternehmer ausgeübt werden könn
te, so hat sie keine untergeordnete Aufgabe im  Betrieb 
der einzelnen Anlage. Das Radar bildet vielmehr ein 
 eigenständiges Geschäfts und Aufgabenfeld ab. Es kann 
den verschiedenen Windenergieanlagen dann nicht mehr 
 jeweils als Nebeneinrichtung zugeordnet  werden,  sondern 
muss als selbständige Anlage betrachtet werden.47 Folg
lich ist der betriebstechnische Zusammenhang stark von 
der konkreten Ausgestaltung der jeweiligen bedarfsge
rechten Nachtkennzeichnung abhängig.

4.1.3 Rechtliche Konsequenz der Einordnung als Nebeneinrichtung

Die Eigenschaft der Radaranlage als Anlagenkern im  Sinne 
des § 1 Abs. 2 Nr. 1 der 4. BImSchV ist in der Regel bei al
len bisherigen technischen Lösungen abzulehnen.

Die Eigenschaft der Radaranlage als Nebenanlage nach 
§ 1 Abs. 2 Nr. 2 der 4. BImSchV ist stark von der einzel
nen technischen Lösung und den örtlichen Gegebenhei
ten abhängig. Bei Radaranlagen mit räumlicher Distanz 
zur Windenergieanlage, die gleichzeitig eine Vielzahl von 
Windenergieanlagen bedienen, ist sowohl der räumliche 
als auch der betriebstechnische Zusammenhang zweifel
haft. Demgegenüber wird bei einem BNKRadar, welches 
sichunmittelbaranderWindenergieanlagebefindetund
auch nur dieser dient, die Eigenschaft als Nebenanlage in 
der Regel bejaht. 

Die unterschiedliche rechtliche Einordnung hat in der Pra
xis die Konsequenz, dass nur diejenige  Radaranlage der 
WindenergieanlagenGenehmigung  unterfallen kann, die 
aufgrund ihrer räumlichen Nähe selbiger  zugeordnet wer
den kann. 

Demgegenüber bedarf ein BNKRadar, welchem die 
 Eigenschaft als Nebenanlage fehlt, einer eigenständigen 
Genehmigung.

BNK-Installstallation bei Neuanlagen
Bei neu errichteten Windenergieanlagen hat die Einord
nung als Nebenanlage zur Folge, dass die Radaranlage 
von der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung der 
Windenergieanlage erfasst ist und keiner individuellen 
Genehmigung bedarf. Es kann jedoch hinsichtlich Fragen 
zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen des Radars 
zu einer Erweiterung des immissionsschutzrechtlichen Ge
nehmigungsumfangs kommen.

BNK-Installation bei Bestandsanlagen
Bei der »Aufrüstung« von bestehenden Windenergiean
lagen mit einem BNKRadar wird an der ursprünglichen 
Windenergieanlage eine Änderung vorgenommen. So 
wird nicht nur eine Verbindung mit dem Radar hergestellt, 
sondern auch die Befeuerung der Winden ergieanlage ver
ändert. Insofern stellt sich die Frage nach der Notwendig
keit einerÄnderungsgenehmigung (§16  BImSchG)oder
zu mindestens einer Änderungs anzeige (§ 15 BImSchG). 

http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml;jsessionid=0.jp35?showdoccase=1&doc.id=MWRE160002963&st=ent
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Änderung von Beschaffenheit, Lage oder Betrieb 
der Windenergieanlage
Änderungsanzeige und genehmigung setzen beide vo
raus, dass eine Änderung der Lage, Beschaffenheit oder 
des Betriebes einer genehmigungsbedürftigen  Anlage 
gegeben ist. Für das Vorliegen einer Änderung muss 
 die Windenergieanlage in ihrer Beschaffenheit oder ih
rem Betrieb von der ursprünglichen Genehmigung ab 
weichen. Maßstab ist dabei die ursprüngliche Immis
sionsschutzgenehmigung der Windenergieanlage.48 

Das Anbringen eines BNKRadars an einer Windenergie
anlage führt dazu, dass sie in ihrer Beschaffenheit und 
ihrem Nachtbetrieb substanziell angepasst wird.49 An der 
Windenergieanlage wird eine Schnittstelle für die Befeue
rung und zusätzlich mit dem Radar eine technische Anla
ge angefügt. Damit wird an der Windenergieanlage nicht 
nur ein Einzelteil ausgewechselt, sondern eine techni
scheAnlagehinzugefügt.DieshatunmittelbarenEinfluss
auf die Befeuerung der Anlage. Gerade die Befeuerung 
ist aus luftfahrtschutzrechtlichen Aspekten eine nicht un
wesentliche Komponente an einer Windenergieanlage. 
Zusätzlich senden einige BNKRadare eigenständige Funk
signale, welche in der ursprünglichen Genehmigung nicht 
vorgesehen sind. 

Damit wird durch die Installation des BNKRadars eine Än
derung vorgenommen.

48 Büge / Ziegler, in: BeckOK UmweltR, 48. Edition, 2018, § 16 BImSchG Rn. 8; BVerwG, Urt. v. 25.8.2005 – 7 C 25 / 04, Rn. 9.

49 Büge / Ziegler, in: BeckOK UmweltR, 48. Edition, 2018, § 16 BImSchG Rn. 9.

50 Reidt / Schiller, in: Landmann / Rohmer, Umweltrecht, 85. EL, 2017, § 16, Rn. 73 ff.; VGH Mannheim, v. 20.6.2002 – 3 S 1915 / 01, Rn. 30.

51 Reidt / Schiller, in: Landmann / Rohmer, Umweltrecht, 85. EL, 2017, § 16, Rn. 95 f., VGH München v. 13.5.2005 – 22 A 96.40 091, 3.1.6.

Wesentliche Änderung
Für eine Änderungsgenehmigung nach § 16 Abs. 1 S. 1 
BImSchG muss eine Änderung aber auch wesentlich sein. 
Diese ist gegeben, wenn durch die Änderung nachteili
ge Umweltauswirkungen hervorgerufen werden können 
und diese für die Prüfung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG 
erheblich sein können. Insofern darf im Vergleich zur 
 ursprünglichen Genehmigung keine stärkere Belastung 
zu erwarten sein.50 

Die Systeme zur bedarfsgerechten Nachtkennzeich nung 
beruhen grundsätzlich auf radarbasierter  Technik. Unab
hängig von der Intensität elektromagnetischer Strahlung 
ist diese vorhanden. Damit kommen beim  Einsatz von 
 AktivRadaren zu den an sich vorhandenen Emis sionen 
der Windenergieanlage zusätzliche hinzu. Diese sind auf 
ihre Übereinstimmung mit den Voraussetzungen des § 22 
BImSchG zu prüfen (siehe Kapitel 4.2). Ebenso  bedürfen 
Anlagen der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung einer 
luftfahrtrechtlichen Anerkennung (siehe Kapitel 7) und ei
ner Frequenzzuteilung durch die Bundesnetzagentur (sie
he Kapitel 8). Die Radaranlage verfügt über eine neue 
Emissionsart in Form von elektromagnetischer Strahlung. 
Einzige Ausnahme bilden hierzu  PassivRadare, da sie kei
ne eigenen Emissionen abgeben.

Die Auswirkungen des BNKRadars sind jedoch als gering

fügig und die Änderungen als unwesentlich zu  bewerten, 

wenn sie praktisch nicht ins Gewicht fallen und damit 

 vernachlässigt werden können. Offensichtlich ist dies, so

weit sie bereits im Rahmen einer summarischen Prüfung 

durch eine sachkundige Person vernünftigerweise ausge

schlossen werden können.51 Ist die Radaranlage direkt an 

der Windenergieanlage  befestigt, gibt es keinen Hinweis, 

dass die Radarstrahlen zu einer Erhöhung der nachteiligen 

Auswirkungen der Windenergieanlage führen. Der notwen

dige Sicherheitsabstand wird durch den Abstand des Radar

geräteszumBodenübertroffen.Damitfindeteinegeringe

QuantifizierungderEmissionenstatt.Gleichzeitigführtdas

Radar hinsichtlich der Lichtemissionen eine EmissionsVer

ringerung herbei. 

https://www.bverwg.de/250805U7C25.04.0
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=MWRE108890200&psml=bsbawueprod.psml&max=true&doc.part=L&doc.norm=all
https://judicialis.de/Bayerischer-Verwaltungsgerichtshof_22-A-96-40091_Urteil_13.05.2005.html
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Unabhängig von der Frage der Immissionsintensität führt 
die BNKVerwendung zu einer Änderung der in der Wind
energieanlagengenehmigung enthaltenen Nebenbestim
mung (§ 12 BImSchG) über die Nachtbefeuerung.

Ob es sich bei der Verwendung eines BNKSystems um eine 
wesentlicheÄnderunghandelt(§16 Abs.1 S.1 BImSchG), 
ist damit aufgrund der unterschiedlichen technischen 
 Lösungen und insbesondere der jeweiligen Emis sionen 
der Windenergieanlagen nur im Einzelfall bestimmbar. 
In  jedem Fall ist zumindest eine Änderungsanzeige nach 
§ 15 Abs. 1 BImSchG notwendig. Das bedeutet, dass der 
Antragsteller die  Genehmigungsunterlagen im Sinne 
des § 10 Abs. 1 S. 2 BImSchG für das BNKRadar vorle
gen muss, um eventuell eine Abgrenzung zur Änderungs
genehmigung  vornehmen zu können, § 15 Abs. 1 S. 2 
BImSchG.

In der behördlichen Praxis zeichnet sich bislang keine ein
heitliche Handhabung dieser Fragestellung ab. Vor dem 
Hintergrund der neuen Regelung im EEG 2017 ist jedoch 
insbesondere ein starker Anstieg von BNKInstallationen 
zu erwarten. Dem wird die Verwaltungspraxis nur durch 
eine klare Vorgehensweise gerecht werden können. 

Fazit
Im Ergebnis können nur diejenigen BNKRadare Teil einer 
vorhandenen bzw. zukünftigen Windenergieanlage sein, 
die eine dazugehörige Nebenanlage sind, § 1 Abs. 2 Nr. 1, 
2 der 4. BImSchV. Das ist hauptsächlich der Fall, wenn 
das Radar an der Windenergieanlage angebracht ist oder 
nur eine geringe Entfernung dazu aufweist. Sofern dies 
zu bejahen ist, wirkt sich dies auf die Genehmigung der 
Windenergieanlage aus, sodass es unter Umständen  einer 
Änderungsgenehmigung bedarf.

4.2  Eigenständige immissionsschutzrechtliche Genehmigung  
für das Radarsystem

Sofern ein BNKRadar nicht von der Windenergieanlagen
genehmigung erfasst ist, bedarf das BNKRadar als sol
ches keiner eigenständigen immissionsschutz rechtlichen 
Genehmigung nach § 4 Abs. 1 S. 3 BImSchG, in Verbin
dung mit der 4. BImSchV.

Das Radar ist dennoch als ortsfeste Einrichtung als  Anlage 
im Sinne des § 3 Abs. 5 BImSchG zu verstehen. Beim Be
trieb der Radaranlage entstehen umweltrelevante Emissi
onen im Sinne des § 3 Abs. 3 BImSchG. Die Radaranlage 
muss als nicht genehmigungsbedürftige Anlage den An
forderungen des § 22 BImSchG entsprechen und damit 
von ihr ausgehende mögliche schädliche Umwelteinwir
kungen (§ 3 Abs. 1 BImSchG) verhindern oder, soweit es 
geht, vermindern. Die 26. BImSchV  präzisiert u. a. die An

forderungen und Richtwerte hinsichtlich  Frequenzanlagen 
mit Blick auf deren Umweltschädlichkeit. Ob sich eine An
lageinnerhalbdergesetzlichenGrenzwertebefindet,be
stimmt sich nach der Einstufung als Hoch (§ 1 Abs. 2 Nr. 
1, 26. BImSchV) oder Niedrigfrequenzanlage (§ 1 Abs. 2 
Nr.2,26.BImSchV)unddenRichtwertendesAnhangs 1.
SievariiertdamitanhandderspezifischenRadaranlagen
und sind im Einzelnen vom Hersteller bestimmbar. Im Re
gelfall sind BNKRadare als Hochfrequenzanlagen einzu
stufen.

Die Immissionsschutzbehörde ist befugt die Einhaltung 
der Richtwerte zu kontrollieren und bei Verstößen im 
 Einzelfall Anordnungen zu treffen (§§ 24 f. BImSchG).
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5 Anschluss der Windenergieanlage  
an ein BNKRadar im baurechtlichen 
Genehmigungsverfahren

52 Krämer, in: BeckOK BauGB, 42. Edition, 2018, § 29, Rn. 3 f.

53 Art. 57 Abs. 1 Nr. 2a, 5 BayBO; § 50 Abs. 1 Anhang Nr. 5 LBO; § 61 Abs. 1 Nr. 2, 5 BauOBln; § 61 Abs. 1 Nr. 2 d, 4 BremLBO;  
§ 60 Abs. 2 Anlage 2 I Nr. 2, 4 HBauO; § 61 Abs. 1 Nr. 2, 5 LBO MV; § 60 Abs. 1 Anhang Nr. 4 NBauO; § 61 Abs. 1 Nr. 2, 5 LBO;  
§ 60 Abs. 1 Nr. 2, 5 SächsBO; § 60 Abs. 1 Nr. 2, 5 BauO LSA; § 63 Abs. 1 Nr. 2, 5 LBO; § 60 Abs. 1 Nr. 2, 5 ThürBO.

54 § 61 Abs. 1 Nr. 2, 5 BbgBO; § 63 Anlage I 5 HBO; § 62 Abs. 1 Nr. 4 LBauO; § 65 Abs. 1 Nr. 17 ff. BauO NRW.

55 Eiding / Heck, in: BeckOK Bauordnungsrecht Hessen, 8. Edition 2018, § 55 Rn. 1 ff.

Bei der Errichtung bzw. Anbringung einer Radaranlage 
der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung stellt sich stets 
auch die Frage nach der Notwendigkeit einer Baugeneh

migung.HierbeiistzwischenderGenehmigungspflichtig
und der Genehmigungsfähigkeit zu  differenzieren. 

5.1 DieGenehmigungspflichtderBNK-Radaranlage

DiePflichtvorErrichtungeinerRadaranlageeineGenehmigungeinzuholen,bestimmtsichnachdenjeweiligengesetzli
chen Vorschriften des Landesrechts. 

5.1.1 GenehmigungspflichtnachdenLandesbauordnungen

Das BNKRadar wird bei einem Anbringen in räumlicher 
Entfernung zur Windenergieanlage auf einem 10 bis 60 
Meter hohen Gittermast installiert. Damit ist es in dieser 
technischen Variante nach den jeweiligen Landesbauord
nungen grundsätzlich genehmigungspflichtig, da hier
durch eine bauliche Anlage errichtet wird.52

Bei manchen BNKRadaren könnte die Genehmigungs
bedürftigkeit für die Radaranlagen nach den Bauord
nungen entfallen. Grund dafür ist, dass Radaranlagen 
als Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung oder 
als Antennen als verfahrens53 oder genehmigungsfreie54 
Vorhaben eingeordnet werden können. Die Begriffe ver
fahrensfreier und genehmigungsfreier Vor haben  werden 
in diesem Zusammenhang weitestgehend  synonym ge
braucht. Es handelt sich um Bauvorhaben, die vor Bau  

beginn weder ein Baugenehmigungs oder Zustimmungs
verfahren durchlaufen müssen. Verfahrensfreie Vorhaben 
unterliegen aber gleichermaßen der Verpflichtung zur
Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen. Der Bauherr 
muss also dennoch die Einhaltung der öffentlichrechtli
chen Vorschriften gewähren. Anderenfalls kann die zu
ständige Aufsichtsbehörde  bauaufsichtliche Maßnahmen 
ergreifen.55

Jedoch verbietet sich aufgrund der sehr unterschied
lichen technischen Ausführungen von BNKSystemen  
eine pauschale Einschätzung als verfahrens und ge
nehmigungsfreies Vorhaben. Ohnehin wäre eine Ver fah   
 rens freiheit praktisch wenig relevant, da dennoch eine 
Übereinstimmung mit baurechtlichen Vorschriften ge  ge
ben sein muss. 
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5.1.2  Konzentrationswirkung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung

56 Giesberts, in: BeckOK UmweltR, 48. Edition, 2018, § 13 BImSchG Rn. 1, 13; BVerwG, Urt. v. 30.6.2004 – 4 C 9.03 II.

57 Giesberts, in: BeckOK UmweltR, 48. Edition, 2018, § 13 BImSchG, Rn. 22; OVG Lüneburg, Beschl. v. 25.7.2011 – 4 ME 175 / 11, Rn. 4.

58 Mitschang/Reidt,in:Battis/Krautzberger/Löhr,BauGB,13.Aufl.,2016,§35Rn.28;BVerwG,Urt.v.20.6.2013–4C2.12,Rn. 14.

59 Söfker, in: BeckOK BauGB, 42. Edition, 2018, § 35, Rn. 33 ff.

60 Mitschang/Reidt,in:Battis/Krautzberger/LöhrBauGB,13.Aufl.,2016,§35Rn.4ff.;BVerwG,Urt.v.20.6.2013–4C2.12,Rn. 14.

Sofern das BNKRadar Teil einer bestehenden bzw. zu 
errichtenden Windenergieanlage ist, unterfällt die Ra
daranlage deren Genehmigung. Aufgrund der Konzen
trationswirkung des § 13 BImSchG bedarf es insofern 
keiner separaten Baugenehmigung. Gleichwohl entfällt 
aufgrund dessen keineswegs eine baurechtliche Prüfung. 
Vielmehr gibt das Prüfprogramm des § 6 Abs. 1 Nr. 1, 
2 BImSchG auch eine Prüfung allerweiteren öffentlich-

rechtlichen Vorschriften hinsichtlich der Errichtung oder 
des Betriebs einer Anlage vor. Hierdurch ändert sich bloß 
die für die Genehmigungserteilung zuständige  Behörde. 
Die prüfende Behörde ist jedoch weiterhin das Bauord
nungsamt, welche die reguläre baurechtliche Prüfung 
vornimmt. Damit erfasst sind insbesondere die Baugeneh
migungsvoraussetzungen nach Landesrecht.56 

5.2  Die Genehmigungsfähigkeit der BNKRadaranlage

Unabhängig vom Baugenehmigungserfordernis stellt 
sich dennoch die Frage nach der Übereinstimmung mit 
 öffentlichem Baurecht und nach der Genehmigungs fäh
igkeit der Anlage. Bei einem Verstoß hiergegen könnten 
anderenfalls ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Gewäh

rung baurechtmäßiger Maßnahmen, wie  beispielweise 
eine Abrissverfügung, erfolgen. Diese  würden dann wie
derum durch die »verdrängten« Bauaufsichtsbehörden 
erfolgen.57 

5.2.1  Das BNKRadar als privilegierte Anlage im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 BauGB 

BNKRadare werden im Zusammenhang mit Windener
gieanlagen errichtet. Damit ist häufig eine Errichtung
bzw. Anbringung im Außenbereich erforderlich. Nach der 
Systematik und dem Gesetzeszweck des § 35 BauGB ist zu 
seiner Schonung der Außenbereich von Bebauung grund
sätzlich freizuhalten.58 Das BNKRadar müsste zur Errich
tung im Außenbereich folglich privilegiert sein.

Das BNK-Radar als privilegierte Anlage im Außen-
bereich nach § 35 Abs� 1 Nr� 5 BauGB
Nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind Windenergieanlagen im 

Außenbereich privilegiert. Damit sind sie generell im Au

ßenbereich zulässig, soweit ihnen keine öffentlichen Belan

ge entgegenstehen und die Erschließung  gesichert ist.

Voraussetzung ist, dass die Radaranlage der  Erforschung, 
Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dient. Eindeu
tig vom Tatbestand erfasst sind die Windener gie anlagen 
selbst und alle für die Energieerzeugung not wendigen 
Bestandteile.59 Die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung 

hat jedoch keinen unmittelbaren  Beitrag an der Energie
gewinnung. Vielmehr besteht ihr Hauptzweck in der Be
feuerungsSteuerung von Windenergieanlagen. Die 
Befeu erung dient der Sicherheit des Luftverkehrs, indem 
sie der Sichtbarkeit der Windenergieanlagen dient; nicht 
aber der Energiegewinnung als solcher. Auch ist der An
wendungsbereich des Privile gierungstatbestandes eng 
zu verstehen. Dies rechtfertigt sich aus dem Gebot der 
größtmöglichen Schonung des Außenbereichs, der gene
rell eine geringe Bebauung  verlangt.60 

Die Radaranlage selber gehört damit nicht zum Bestand 
der Windenergieanlage im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB.

https://www.bverwg.de/300604U4C9.03.0
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE110002328&st=null&showdoccase=1
https://www.bverwg.de/200613U4C2.12.0
https://www.bverwg.de/200613U4C2.12.0
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Das BNK-Radar als von der Priveligierung des § 35 
Abs� 1 Nr� 5 BauGB »mitgezogene Nutzung« 
Soweit die Radaranlage nicht selbst als  privilegierte  Anlage 
des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zu werten ist, ist es dennoch 
möglich, dass die Anlage an der Privilegierung teilhat. Vo
raussetzung dafür wäre, dass sie durch ihre betriebliche 
Zuordnung von der Privilegierung der Windenergieanlage 
»mitgezogen« wird. Dies hätte zum Resultat, dass die Ra
daranlage zwar nicht unmittelbar der Energieerzeugung, 
aber jedenfalls dem Betätigungsbereich der Windenergie
anlage dient. 

Ob dies der Fall ist, beurteilt sich im konkreten Einzelfall   
nach der Beziehung der Nebennutzung zu der  privilegierten 
Anlage hinsichtlich der betrieblichen und  räumlichen Ge
staltung, Beschaffenheit und Ausstattung der Anlage. 
Dem Vorhaben muss eine  untergeordnete und gleich
falls dienende Funktion im Verhältnis zu der privilegier
ten Hauptanlage zukommen. Damit ist insbesondere ein 
Blick auf die vorhandene Bebauung und das  Ausmaß der 
wirtschaftlichen Nutzung zu werfen.61  Äußere Grenze ist 
auch hier erneut der Grundsatz der größtmöglichen Scho
nung des Außenbereichs. Ebenso stellt sich die  Frage, ob 
die mitgezogene Nutzung in ihrem  Anwendungsbereich 
weit oder eng zu verstehen ist.

Betriebliche Zuordnung des BNK-Radars
Die Radaranlage hat als Hauptzweck die Befeuerung 
der Windenergieanlage zu steuern. Dies fördert die 
 Ak zeptanz der Windenergieanlage, aber zuvorderst die 
Sicherung des Luftverkehrs, indem die Sichtbarkeit der 
Windenergieanlage gewährleistet wird. Vor dem Hinter
grund der Neuregelung im EEG 2017 ist der Betrieb 
eines BNKRadars zudem Voraussetzung für einen För
deranspruch. Es dient damit der Funktionsweise und 
der Wirtschaftlichkeit der Windenergieanlage. Auch 
 unter Einbeziehung des Schutzzweckes von § 35 Abs. 1 
Nr.  5  BauGB könnte man eine Einordnung als mitge
zogene Anlage bejahen. Schließlich könnte eine enge 
Auslegung des Begriffs der mitgezogenen Anlage dazu 
führen, dass viele Hilfseinrichtungen von Windenergie
anlagen nicht mehr nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im 
 Außenbereich  privilegiert errichtet werden könnten.  
Dies wäre schlichtweg impraktikabel.

61 VG München, Urt. v. 13.1.2005 – M 11 K 03.6585, II 1a;Stüer,in:Stüer,Bau-undFachplanungsrecht,5.Aufl.,2015,§35Rn.2835ff.

62 Mitschang/Reidt,in:Battis/Krautzberger/Löhr,BauGB,13.Aufl.,2016,§35,Rn.70ff. 
VG Darmstadt, Beschl. v. 17.6.2015 – 6 L 571/15.DA; Rn. 70 ff.

Räumliche Zuordnung des BNK-Radars
Sofern das BNKRadar nicht schon von der Immissions
schutzgenehmigung erfasst ist (siehe Kapitel 4.1.2.), 
spricht bei einem Radar an der Windenergieanlage in 
räumlicher Hinsicht viel für eine Wertung als mitgezo
gene Anlage. Schließlich ist damit eine starke räumliche 
Zuordnung gegeben und das Radar verfügt aufgrund sei
ner Größe über keine nennenswerte Präsenz in der Land
schaft. 

Eine mitgezogene Nutzung ist jedoch zweifelhaft, wenn 
das Radargerät in einer größeren Distanz zu der Wind
energieanlage steht. Insbesondere sehen die aktuellen 
technischen Lösungen die Befeuerung einer Vielzahl von 
Windenergieanlagen vor, die nicht einmal notwendiger
weise in einem Windpark stehen müssen. Damit stehen 
die direkte Zuordnung zu einer Windenergieanlage und 
auch die dienende Funktion in Frage. Hier ist allenfalls in 
Einzelfällen mit großem Begründungsaufwand eine »mit
gezogene« Privilegierung zu bejahen.

Demgegenüber ist eine »mitgezogene«  privilegierte Nut
zung der Radaranlage im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB bei direkter Anbringung an die Windenergiean
lage im Ergebnis zu bejahen. Als privilegiertes  Vorhaben 
ist das Radar damit im Außenbereich  generell vorge
sehen und mit den öffentlichen Belangen abzuwägen 
(§35 Abs.1,Abs.3S.2undS.3BauGB).Maßgeblich ist
damit nicht schon eine Beeinträchtigung im Sinne des 
§ 35 Abs. 2 BauGB, sondern ein konkretes Entgegen
stehen der öffentlichen Belange. Dabei ist die gesetzgebe
rische Grundentscheidung zu Gunsten der Privilegierung 
zu berücksichtigen.62 Eine Beeinträchtigung öffentlicher 
 Belange nach § 35 Abs. 3 BauGB liegt bei den dort aufge
führten Komponenten vor.

https://judicialis.de/Bayerischer-Verwaltungsgerichtshof_1-ZB-05-502_Beschluss_20.02.2006.html
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7381910
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7381910"Rn. 70 ff
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Beschränkung der Privilegierung nach   
§ 35 Abs� 3 S� 3 BauGB
Sofern man eine »mitgezogene« Privilegierung bejaht, 
darf dem keine Beschränkung nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 
entgegenstehen.

Die Darstellungen in Flächennutzungsplänen (§§ 5 ff. 
BauGB) oder Ziele der Raumordnung (§§ 8 ff. ROG) kön
nen privilegierten Vorhaben als sog. Planungsvor be halt 
entgegenstehen. In vielen Bundesländern dürfen Wind
energieanlagen nur in sog. Konzentrationszonen errichtet 
werden, sofern ein schlüssiges Gesamtkonzept und kei
ne bloße Verhinderungsplanung zu Lasten der Windener
gie vorliegt.63 

Das BNKRadar ist von dem Planungsvorbehalt nicht er
fasst. Auch in diesem Zusammenhang ist die entspre
chende Radaranlage eine Nebeneinrichtung (§ 1 Abs. 2 
Nr. 2 der 4. BImSchV) und zugleich lediglich »mitge
zogene« privilegierte Anlage (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB). 
Als Nebeneinrichtung ist sie zumindest im formell orien
tierten Genehmigungsverfahren den Windenergieanla
gen gleichzusetzen. Windenergieanlagen sollen jedoch 
aufgrund ihrer möglichen Ausmaße und Auswirkungen 
auf bestimmte Flächen konzentriert werden. Das BNK 
Radar ist jedoch unmittelbar an die Windenergieanlage 
an geschlossen. Es hat dieser gegenüber eine untergeord
nete Funktion und dementsprechend kleinere räumliche 
und akustische Ausmaße. Ein gewollter Ausschluss der 
BNK von bestimmten Flächen müsste dementsprechend 
 explizit erfolgen und wäre zudem auch schwer zu recht
fertigen.

Das BNK-Radar als privilegierte Anlage im Sinne  
des § 35 Abs� 1 Nr� 3 BauGB 
Sofern das BNKRadar nicht von der Privilegierung nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB erfasst ist, könnte die BNKAnla
ge auch einem anderen Privilegierungstatbestand unter
fallen. Vor Einführung des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB wurde 
im Schrifttum eine Privilegierung von Windenergieanlagen 

63 Söfker, in: BeckOK BauGB, 42. Edition, 2018, § 35, Rn. 111 ff.; BVerwG, Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1 / 11, Rn. 9 ff.

64 Mitschang/Reidt,in:Battis/Krautzberger/Löhr,BauGB,13.Aufl.,2016,§35,Rn.46;BVerwG,Urt.v.20.6.2013–4C2.12,Rn.11.

65 Mitschang/Reidt,in:Battis/Krautzberger/Löhr,BauGB,13.Aufl.,2016,§35Rn.28;BVerwG,Urt.v.20.6.2013–4C2.12,Rn.14.

66 Mitschang/Reidtin:Battis/Krautzberger/Löhr,BauGB,13.Aufla.,2016,§35Rn.31.

67 BVerwG, Urt. v. 20.6.2013 – 4 C 2.12, Rn. 13.Mitschang/Reidt,in:Battis/Krautzberger/Löhr,BauGB,13.Aufl.,2016,§35,Rn.29.

als solche nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB angenommen. 
Dies wurde jedoch durch das Bundesverwaltungsge
richt aufgrund der fehlenden »Ortsgebundenheit« abge
lehnt.64 Fraglich ist jedoch, ob ggf. Radaranlagen von § 35 
Abs. 1 Nr. 3 BauGB erfasst sind. 

Die Radaranlage dient keineswegs der öffentlichen 
 Versorgung mit Elektrizität, Gas, Telekommunikations
leistungen, Wärme und Wasser oder der Abwasser
wirtschaft im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 3 Alt. 1 BauGB. 
Vor dem Grundsatz der größtmöglichen Schonung des 
 Außenbereichs ist auch hier eine zurückhaltende Ausle
gung geboten.65 

Unter Umständen kann die Radaranlage jedoch im Sin
ne des § 35 Abs. 1 Nr. 3 Alt. 2 BauGB einem ortsgebun
denen gewerblichen Betrieb dienen. Die Eigenschaft als 
 gewerblicher Betrieb ist gegeben, wenn ein Vorhaben 
auf Dauer und mit ernsthaften Gewinnbestrebungen 
 betrieben wird.66 

Die Betriebseigenschaft ist bei einer Windenergieanlage 
grundsätzlich zu bejahen. 

Weiterhin erforderlich ist das Vorliegen einer Ortsgebun
denheit. Das bedeutet, dass die Windenergiean lage auf 
die geographischen und geologischen Eigenarten des 
 jeweiligen Standorts angewiesen ist. Nicht ausreichend 
sind Zweckmäßigkeits und Rentabilitätserwä gungen. 
Demgegenüber kann es ggf. auch ausreichen, dass ein 
BetriebanstattderOrtsgebundenheiteinen spezifischen
Standortbezug aufweist und damit zumindest raum 
und gebietsgebunden ist. So ist es beispielsweise bei 
 Mobilfunkanlagen.67 Dies trifft auf  Windenergieanlagen in 
vielenFällenzu.DieAnlagendürfenhäufignurimAußen
bereich errichtet werden und sind zudem auf Konzentra
tionsflächenoderStandorte,fürdieeineraumordnerische
Zustimmung erteilt werden kann, beschränkt. Aus diesem 
Grund kommen wohl grundsätzlich mehrere Standorte in 
Betracht, dennoch ist eine Gebietsbindung gegeben. 

https://www.bverwg.de/131212U4CN1.11.0
https://www.bverwg.de/200613U4C2.12.0
https://www.bverwg.de/200613U4C2.12.0
https://www.bverwg.de/200613U4C2.12.0
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Erheblich ist jedoch zusätzlich eine räumliche Zuordnung 
zum Schwerpunkt des Betriebs. In Ausnahme fällen ist 
nicht zwingend eine unmittelbare Nähe zwischen den 
Anlagen erforderlich; so insbesondere bei Anlagen mit 
verstreutenBetriebsflächen.68 Zwischen Radar und Wind
energieanlage besteht aber eine große Distanz von min
destens einem Kilometer. Dies stellt die Möglichkeit einer 
räumlichen Zuordnung in Frage.

Ebenfalls zweifelhaft ist, ob das zusätzliche Erfordernis 
des Dienens erfüllt ist. Dieser Begriff ist zur Schonung des 
Außenbereichs eng zu verstehen. Es bedeutet, dass es 
dem typischen Erscheinungsbild eines Betriebs dieser Art 
und seiner Funktion entspricht und vom Betrieb geprägt 
ist. Dabei stellt sich die Frage nach der Anordnung im Sin
ne einer vernünftigen Person.69 Die Radaranlage dient der 
Befeuerung der Windenergieanlage und ist damit deren 
Funktionsbereich zugeordnet. Auch hindert es nicht zwin
gend, wenn eine Anlage anderen Zwecken dient.70 Ein 
Dienen ist jedoch spätestens dann zweifelhaft, wenn das 
BNKRadar eine Versorgung vieler Windenergieanlagen 
vorsieht. In diesem Fall ist die Zuordnung zu einer konkre
ten Windenergieanlage zweifelhaft.

Insofern ist eine Radaranlage im Ergebnis wohl nur in we
nigen Einzelfällen von der Privilegierung nach § 35 Abs. 1 
Nr. 3 BauGB erfasst.

Radar als privilegierte Anlage im Sinne des § 35 
Abs� 1 Nr� 4 BauGB 
Das BNKRadar könnte auch als sonstiges privilegiertes 
Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB im Außen
bereich errichtet werden.

68 Mitschang/Reidt,in:Batti/Krautzberger/LöhrBauGB,13.Aufl.,2016,§35Rn.21;OVGLüneburg,Beschl.v.27.7.2011–4ME175/11,Rn. 35.

69 Mitschang/Reidt,in:Battis/Krautzberger/LöhrBauGB,13.Aufl.,2016,§35,Rn.19;VGHMünchen,Urt.v.13.1.2011–2B10.269,Rn. 37.

70 Söfker, in: Ernst / Zinkahn / Bielenberg / Krautzberger BauGB, 128. EL, 2018, § 35 Rn. 34b; VGH München, Beschl. v. 16.4.2015 – 15 ZB 13.2647, Rn. 16.

71 BVerwG, Urt. v. 16.6.1994 – 4 C 20 / 93, Rn. 19 ff.; OVG Münster, Urt. v. 12.6.2012 – 8 D 38 / 08.AK, Rn. 161 ff.

72 BVerwG, Urt. v. 16.6.1994 – 4 C 20 / 93, Rn. 19 f.

73 Mitschang/Reidt,in:Battis/Krautzberger/LöhrBauGB,13.Aufl.,2016,§35Rn.35.

74 FA Wind, ON – OFF Fachaustausch zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, 2018, S. 10.

Nach dem Gesetzeszweck soll dieser Tatbestand all die
jenigen Anlagen erfassen, die nicht den § 35 Abs. 1  Nr. 3, 
5 – 8 BauGB unterfallen, aber aufgrund ihrer nachteiligen 
Wirkung oder ihrer Zweckbestimmung nur in den Außen
bereich gehören. Damit nicht jegliches im  Innenbereich 
störende Vorhaben unter diesen Tatbestand fällt, ist die 
Norm restriktiv auszulegen. Das erfordert, dass erhöh
te Anforderungen an die anderen Voraussetzungen des 
§ 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB zu stellen sind. Die Privilegie
rung soll insbesondere nur singuläre Genehmigungen er
möglichen. Nicht bezweckt ist, dass Vorhaben in großer 
Zahl beantragt werden könnten. Diesen soll nämlich eher 
durch vorausschaubare Gestaltungen im Wege der Bau
leitplanung entsprochen werden.71

Voraussetzung ist, dass eine Anlage nur im Außenbereich 
errichtet werden kann. Dafür bedarf es einer individuel
len Betrachtung der konkreten örtlichen Gegebenheiten 
und der Anlage selbst. Ein Vorhaben müsste dement
sprechend nach den konkreten Umständen wegen seiner 
besonderen Zweckbestimmung nur im Außenbereich er
richtet werden können.72 Die Notwendigkeit dazu muss 
sich aus einem der in § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB genannten 
Gründe ergeben. 

Nachteilige Wirkung auf die Umgebung (§ 35 Abs. 1  
Nr.  4 Alt. 2 BauGB) haben besonders diejenigen Vor-
haben, die wegen der von ihnen ausgehenden Emissio
nen oder Gefahren nicht im Innenbereich  untergebracht 
werden sollen. Darunter fallen Tierbestattungsanlagen, 
 Biovergärungsanlagen oder Sprengstofffabriken.73 Ein 
BNKRadar sendet elektromagnetische Wellen aus, die   
in ihrer Sendeleistung unter der  Schädlichkeitsschwelle 
des BImSchG liegen. Eine nachteilige Wirkung auf die 
Umgebung ist daher nicht zu erwarten.74 

http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=MWRE110002635&doc.part=L
http://www.landesanwaltschaft.bayern.de/media/themenbereiche/bauplanung_und_bauordnung/2011_01_13_we_bau_dingliche_sicherung_dienens_bindungswirkung_vorbescheid.pdf
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2015-N-45007?hl=true
https://www.jurion.de/urteile/bverwg/1994-06-16/bverwg-4-c-20_93/
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2012/8_D_38_08_AKurteil20120612.html
https://www.jurion.de/urteile/bverwg/1994-06-16/bverwg-4-c-20_93/
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf
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Ein Vorhaben, das aufgrund seiner besonderen Zweck
bestimmung (§ 35 Abs. 1 Nr. 4 Alt. 3 BauGB) nur im 
 Außenbereich ausgeführt werden kann, ist dann ge
geben, wenn es aufgrund seiner Funktion der Errich
tung im Außenbereich bedarf. Beispielhaft zu nennen 
sind in  Erholungslandschaften für die Allgemeinheit frei 
 zugängliche Berg und Skihütten oder Bade und Jagd
hütten. Die Anlage muss in ihrer Zweckbestimmung 
über eine  individuelle, die Allgemeinheit ausschließen
de,  Nutzung des Außenbereichs hinausgehen.75 Das 
 BNKRadar ist nicht nur individuell, sondern für das allge
meineEmpfindeneinerVielzahlvonPersonenpotenziell
nützlich, da für eine Vielzahl von Personen die Befeuerung 
vermindert wird. Es ist nach seiner Zweckbestimmung 
 jedoch nicht immer auf eine Errichtung im Außenbereich 
angewiesen. Es ist nur dann zwingend  geboten, wenn es 
Windenergieanlagen bedient, die weit im  Außenbereich 
stehen und die ansonsten nicht durch ein BNKRadar 
 angesteuert werden könnten. Durch die Konstellation der 
mit dem Radar anzusteuernden Windenergieanlagen im 
Zusammenspiel mit der Reichweite des Radars kann es je
doch sinnvoll sein, dieses im Außenbereich zu  errichten.

Besondere Anforderungen an die Umgebung (§ 35 Abs. 1 
Nr. 4 Alt. 1 BauGB) hat ein Vorhaben, wenn es nach 
 seinem Funktionszusammenhang einer bestimmten Ei
genschaften der Umgebung bedarf, die in beplanten bzw. 
bebautenBereichennicht vorzufinden sind.Das ist bei
spielsweise der Fall bei Aussichtstürmen, Freilicht theatern 
oder Wetterstationen.76 Ein BNKRadar wird in seiner spe
zifischenSendeleistungnichtdadurchgestört,würdees
im beplanten Innenbereich errichtet. Es hat als solches 
also generell kein besonderes Erfordernis nach  einer Ins
tallation im Außenbereich. 

75 BVerwG, Beschl. v. 9.5.2012 – 4 B 10.12, Rn. 7 f.

76 Mitschang/Reidt,in:Battis/Krautzberger/LöhrBauGB,13.Aufl.,2016,§35Rn.34.

Die Auseinandersetzung mit dem Tatbestand des § 35 
Abs. 1 Nr. 4 BauGB zeigt, dass aufgrund seiner restriktiven 
Auslegung eine Subsumtion unter diesen Tatbestand ei
nen erhöhten Begründungsaufwand erfordert. Das BNK
Radar ist nicht durchgehend zwingend auf eine Errichtung 
im Außenbereich angewiesen. Die Gesamtschau der in 
Rechtsprechung und Literatur behandelten Anlagen, wie 
beispielsweise Planetarien oder Tierhaltungsanlagen, zeigt 
zudem, dass den Anlagen eine  Außenbereichsnutzung 
generell inhärent ist. 

Es ist insofern stark vom Einzelfall abhängig, welche BNK
Radare nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB privilegiert sind. Ge
rade aus den Umständen im konkreten Fall kann sich das 
Bedürfnis der Errichtung im Außenbereich ergeben. Auf
grundvonKonzentrationsflächenplanung,derGrößeund
Anordnung von Windenergieanlagen kann ihre Errich
tung weit in den Außenbereich verschoben werden. Zu
sätzlich ist das Radar auf gewisse Standorte angewiesen, 
um eine optimale Sendeleistung zu gewährleisten, wel
che durch Baumbewuchs, andere Funkquellen oder bergi
ge Landschaft gestört wird. 

Fazit zur privilegierten Errichtung des BNK-Radars 
im Außenbereich
Die Fragestellung der Privilegierung von BNKRadaren im 
Außenbereich kann nicht einheitlich bewertet werden. Sie 
ist vielmehr in starkem Maße von der Ausgestaltung der 
technischen und räumlichen Konzeption der Radaranlage 
im konkreten Einzelfall abhängig. In der behördlichen Pra
xisfindensichdamitGenehmigungen,dievoneinerPri
vilegierung nach den § 35 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 5 BauGB 
ausgehen. Insofern ist bei der baurechtlichen Zulassung 
im Außenbereich eine erhöhte Begründungstiefe für den 
konkreten Fall empfehlenswert. 

https://www.bverwg.de/090512B4B10.12.0
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5.2.2  Das BNKRadar als sonstige Anlage im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB  
oder im Rahmen eines Bebauungsplanes 

77 Söfker, in: BeckOK BauGB, 42. Edition, 2018, § 35, Rn. 56 f.

78 Mitschang,in:Battis/Krautzberger/LöhrBauGB,13.Aufl.,2016,§30,Rn.9f.

79 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke – Baunutzungsverordnung v. 21.11.2017, BGBl. I S. 3786.

80 VGH Kassel, Besch. v. 29.7.1999 – 4 TG 2118 / 99, Rn. 19.

81 Bönker,in:Bönker/Bischopink,BauNVO,2.Aufl.,2018,§8,Rn.52ff.;BVerwG,Urt.v.13.12.1992–4C27/91,Rn. 35 ff.

Das BNKRadar könnte prinzipiell auch als sonstiges, nicht 
privilegiertes Vorhaben im Außenbereich mög lich sein, 
§ 35 Abs. 2 BauGB. Voraussetzung dafür ist, dass die Er
schließung gesichert ist und öffentliche Belange nicht 
beeinträchtigt sind. Insofern gelten für diese Vorhaben 
deutlich höhere Voraussetzungen, weil alleine das Vor
liegen eines öffentlichen Belangs jedwede Abwägung 
verhindert und zur Unzulässigkeit des Vorhabens führt. 
Soweit keine Belange beeinträchtigt werden, hat der Vor
habenträger, entgegen dem Wortlaut, einen Anspruch 
auf Genehmigung der baulichen Anlage.77 Die Errichtung 
 einer Radaranlage ist im Außenbereich damit durchaus 
denkbar. Positiv wirken sich dabei eine leichte Bau weise 
und die geringe Strahlenbelastung aus. Insbesonde
re wäre es praktisch denkbar das BNKRadar an einem   
nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB privilegierten Mast mi t an
zubringen, um von der Privilegierung erfasst zu sein. 

Zusätzlich könnte der Radaranlage im Wege eines 
 Bebauungsplanes eine planerische Grundlage geschaf 
fen werden, indem diese Nutzungsart dort festgeschrie
ben wird. Differenziert wird zwischen qualifiziertem
(§30  Abs.1 BauGB), vorhabenbezogenem (§30 Abs.2, 
§12BauGB)undeinfachemBebauungsplan(§30 Abs.3
BauGB). Bei der Regelungsdichte des jeweiligen  Planes 
muss jedoch beachtet werden, dass insbesondere  feh lende 
planerische Vorgaben einen Rückfall auf die  Re gelung des 
§ 35 Abs. 2 BauGB erzeugen können. Der Bebauungsplan 
kann in manchen Fällen schon nicht  er forderlich im Sinne 
des § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB sein, da das gewollte Planungs
ziel nicht erreicht werden kann.78 

5.2.3  Das BNKRadar als Anlage im Innenbereich

Kommt die Errichtung der Radaranlage im Innenbereich in 
Betracht, sind hierbei die §§ 30 – 34 BauGB in Verbin dung 
mit §§ 1 ff. Baunutzungsverordnung (BauNVO79 maßgeb
lich. Abhängig davon, ob es sich um einen be planten (§ 30 
BauGB) oder unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) 
handelt, muss sich die Radaranlage an die vom Bebau
ungsplan oder der näheren Umgebung  vor gegebene Ei
genarten einfügen. Maßstab dafür sind ins besondere Art 
(§§ 1 ff. BauNVO) und Maß (§§ 16 ff. BauNVO) der bauli
chen Nutzung. 

Die bauliche Einordnung in vorhandene Bebauung erfor
derteineSpezifizierungnachderArtderbaulichenNut-
zung der Radaranlage. Das BNKRadar könnte dabei ggf. 
eine Nebenanlage nach § 14 BauNVO sein. Eine Einord
nung als Nebenanlage könnte jedoch nicht zutreffend 
sein, wenn das BNKRadar als Gewerbebetrieb einzuord
nen wäre. In Anlehnung an die Rechtsprechung zu 
 Mo bilfunkmasten80 ist eine Einordnung des  BNKRadars 
als Hauptanlage, nämlich ein Gewerbebetrieb, mög
lich. Der Begriff »Gewerbebetrieb« ist weit zu verste
hen und umfasst typisierend eine Zusammenfassung 
gewerbli cher Nutzungsweisen, welche alle Anlagen für 
gewerb liche Zwecke erfasst. Damit sind sowohl Außen
anlagen der Fremdwerbung und Mobilfunkanlagen als 
Gewerbe betrieb zu verstehen.81 Sofern das BNKSignal 
vermietet werden soll, ist eine gewerbliche Nutzung zu 
beja hen. Ausreichend ist insbesondere eine Gewinner zie
lungsabsicht. Sofern das Radar aber nur der Befeuerung 

https://www.gesetze-im-internet.de/baunvo/BauNVO.pdf
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:253830
https://www.jurion.de/urteile/bverwg/1992-12-03/bverwg-4-c-27_91/
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der Windenergieanlagen des Betreibers der Radaranla
ge dient, ist ein Funktionszusammenhang zwischen der 
 Nutzung der Windenergieanlage und der bedarfsgerech
ten Nachtkennzeichnung gegeben. In diesem Fall würde 
es sich bei dem Radar um eine Nebenanlage handeln. 

Weiterhin müssen sich baulich Anlagen im Innenbereich 
einfügen. Dafür ist insbesondere der von der Radaran lage 
potentiell ausgehende Störungsgrad zu beach ten. Dies er
fordert eine typisierende Betrachtungsweise, ob von der 
beabsichtigten Nutzung unter Berücksich tigung der typi
schen Art und Weise des Betriebs der Anlage in der Regel 
Nachteile und Belästigungen aus gehen können, die so er
heblich sind, dass sie die Nut zung im konkreten Baugebiet 
unzumutbar erscheinen lassen.82 Differenziert wird dabei, 
je nach Störanfällig keit des  jeweiligen Gebietes, zwischen 
nicht störenden83, nicht wesentlich störenden84, nicht er
heblich belästigen den85, sonstigen Gewerbebetrieben86 
und Gewerbebetrie ben aller Art87. Entscheidend für eine 
Störung sind sowohl die optische Wahrnehmbarkeit im 
Vergleich zur Restbe bauung als auch die davon ausgehen
de Strahlung. Ins be sondere die Richtwerte des BImSchG 
(§ 3 BImSchG, 26. BImSchV) können hierfür als Anhalts
punkt herangezo gen werden. Sie sind aber keineswegs 
alleiniger Indikator (vgl. § 15 Abs. 3 BauNVO).88 BNKRa
daranlagen überschrei ten nach dem heutigen Stand der 
Technik generell nicht die immissionsrechtlichen Grenz
werte.

82 Mampel/Schmidt-Bleker,in:BeckOKBauNVO,14.Edition,2018,§8,Rn.26;BVerwG,Urt.v.2.2.2012−4C14/10,Rn. 17.

83 § 2 Abs. 3 Nr. 4; § 4 Abs. 3 Nr. 2, § 13 a S. 1 BauNVO.

84 § 5 Abs. 1; § 6 Abs. 1; § 7 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO.

85 § 8 Abs. 1 BauNVO

86 § 4 a Abs. 2 Nr 3; § 5 Abs. 2 Nr. 6; § 6 Abs. 2 Nr. 4; § 6 a Abs. 2 Nr. 4; § 13 a S. 1 BauNVO.

87 § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO.

88 Mampel / SchmidtBleker, in: BeckOK BauNVO, 14. Edition, 2018, § 8, Rn. 33.

89 StefanPützenbacher,in:Bönker/Bischopink,BauNVO,2.Aufl.,2018,Rn.18ff.;OVGBautzen,Beschl.v.22.12.2010–1B231/10,S. 6

90 VG Münster, Beschl. v. 1.9.2004  2 L 1149/04, Rn. 21 f.

Im Einzelfall ist die Wertung des  Rücksichtnahmegebots 
nach § 15 Abs. 1 S. 2 BauNVO von Bedeutung.  Hierbei 
ist insbesondere die Größe der Radaranlage und der 
 Be bauung und dessen Störanfälligkeit maßgeblich. Bei ei
ner Größe von bis zu 60 Metern kann die Radaran lage nicht 
nur optisch aus der vorhandenen Bebauung her ausragen, 
sondern diese auch soweit dominieren, dass eine erdrü
ckende Wirkung entstehen kann.89 Dies gilt  teil weise auch 
bei der Errichtung auf einem Gittermast, der in der Bau
weise leicht ist. Jedoch gibt es durchaus Recht sprechung, 
welche beispielweise die Errichtung  eines Mobilfunkmas
tes in einem allgemeinen Wohn gebiet als auch im Wohn
gebiet ausnahmsweise als  zulässig bewer tet.90 

Im Ergebnis unterliegt die Errichtung der Radaranlage im 
Innenbereich einer Einzelfallprüfung. Aufgrund der not
wendigen individuellen Betrachtung verbietet sich eine 
pauschale Einordnung.

https://www.bverwg.de/020212U4C14.10.0
https://www.justiz.sachsen.de/ovgentschweb/documents/10B231.pdf
https://openjur.de/u/101149.html
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5.3  Fazit zur baurechtlichen Genehmigung des BNKRadars 

BNKRadare sind bauliche Anlagen. Damit bedürfen sie 
in einem Großteil der Fälle einer baurechtlichen Geneh
migung; zumindest aber einer Untersuchung der bau
rechtlichen Genehmigungsfähigkeit im Rahmen des 
Immissionsschutzverfahrens (§ 13 BImSchG). Maßgeb
lich sind hierbei die jeweiligen landesrechtlichen Bauord

nungsvorschriften, welche unter anderem eine Prüfung 
der §§ 34 ff. BauGB erfordern. Es bietet sich die Errich
tung im Innen und Außenbereich an. Beide Varianten 
sind rechtlich denkbar, bedürfen jedoch einer konkreten 
Einzelfallbetrachtung.

Enthalten in  
Genehmigung  

für WEA

Keine 
Genehmigungs- 

erfordernis

Bau- und immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren für BNK-Radare

Genehmigung nach BImSchG 
1. Genehmigung der Anlage 

 a)  Kernbestand der WEA 

 b)  Nebeneinrichtung der WEA 

  aa)  Installation an Neuanlage 

  bb)  Installation an Bestandsanlage 

2. Eigenständige Genehmigung nach § 4 Abs. 1 BImSchG 

3. Anforderungen des § 22 BImSchG

Baugenehmigung 
erforderlich  
nach BauO

Baugenehmigung 
nach BauO

Baugenehmigung  
entbehrlich /  

Prüfung der BauO  
i. R. d. BImSch- 
Genehmigung 

Genehmigung nach BauO 
1. Genehmigungspflichtigkeit der WEA 
 a) Genehmigungspflicht 
 b) Genehmigungsfreiheit 
 c) Kenntnisgabeverfahren 
 d)  Vorrang anderer Genehmigungsverfahren  

(z. B. § 13 BImSchG)
 
2. Genehmigungsfähigkeit 
 a) Einhaltung Anforderungen der BauO 
 b) Einhaltung Anforderungen in §§ 29 ff. BauGB 
  aa) Privilegierung (§ 35 Abs. 1 Nr. 3, 4, 5 BauGB 
  bb) »mitgezogene« privilegierte Anlage 
  cc) Sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB 
  dd)  Anlage im Innenbereich (§ 34 BauGB) / in  

Bebauungsplans § 30 Abs. 1 – 3, § 12 BauGB

Keine Bauge- 
nehmigung /  
Anlage nicht  
realisierbar

Änderungs  
genehmigung  
§ 16 BImSchG 

 
Änderungsanzeige  

§ 15 Abs. 1  
BImSchG

Abbildung 3: Bau und immissionsschutzrechtliches Ge nehmigungsverfahren für BNKRadare



Ausstattung der Windenergieanlage mit einer BNK Steuerungseinheit | 29

6 Ausstattung der Windenergieanlage 
mit einer BNKSteuerungseinheit

Neben der Ausstattung mit dem BNKRadar muss die Be
feuerung der Windenergieanlagen über eine Steuerungs
einheit angepasst werden. 

Es stellt sich die Frage, inwiefern die BNKSteuerungs
einheit einer eigenständigen Genehmigung bedarf. Sie 
befindetsichinräumlicherHinsichtdirektanderBefeu-
erungseinrichtung der Windenergieanlage. Vergleichbar 
ist sie damit der rechtlichen Situation von BNKRadaran
lagen,diesichdirektanderWindenergieanlagebefinden
(siehe Kapitel 4.1.2).

Die Steuereinheit der BNK ist bei Neuanlagen aufgrund 
ihrer Anbringung als Nebeneinrichtung im Sinne des § 1 
Abs.  2 Nr. 2 der 4. BImSchV zu verstehen, da sie ei nen en
gen räumlichen und betriebstechnischen Zusam menhang 
und eine Bedeutung für den Immissions und Gefahren
schutz aufweist. Damit kann die Steuereinheit grundsätz
lich in einer immissionsschutzrechtlichen Ge nehmigung 
der Windenergiean lage enthalten sein, sofern dies vom 
An tragsteller so be antragt wird. 

Lediglich, wenn die Steuerungseinheit bei Bestandsan la
gen im Nachhinein »aufgerüstet« wird, schließt sich die 
Frage an, ob eine Änderungsanzeige oder genehmigung 
hierfür erforderlich ist (siehe Kapitel 4.1.3). Dies ist vom 
Einzelfall und der jeweiligen technischen Ausrüstung ab
hängig. 
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7 Anerkennung der BNK und 
 Zustimmung der Luftfahrtbehörde

Die AVV Kennzeichnung sieht die Kennzeichnung von 
Windenergieanlagen ab einer bestimmten Höhe vor. Da
rüber hinaus beinhaltet sie seit 2015 ebenfalls konkrete 
Regelungen zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung. 
Die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung als solche ist in 
der AVV Kennzeichnung Nr. 17.4 in Verbindung mit dem 
Anhang 6 grundsätzlich gestattet. 

Vor dem Einsatz der BNK an einer Windenergieanlage an 
einem bestimmten Standort ist die Zustimmung der zu
ständigen Luftfahrtbehörde erforderlich. Der Zustim mung 
vorgelagert ist die Anerkennung der BNK durch die Deut
sche Flugsicherung (DFS).

 

Prüfung der eingereichten Unterlagen  
auf Überein stim mung des BNK-Systems hinsichtlich  
der Konfor mi täts matrix Anhang 6 AVV Kennzeichnung: 

• Bauunterlagen und -beschreibungen des Systems

•  Zertifikate, Qualifikationsunterlagen  
von  Komponenten

• Protokolle und Auswertungen von Testflügen

• Prüfprotokolle

• Labor- und Prüfberichte

Überprüfung der standortspezifischen Anforderungen  
nach AVV Anhang 6  
(sofern nicht schon Prüfung im Rahmen der Stufe 1): 

•  Unabhängige Beurteilung durch  
geeigneten Sach verständigen unter  
Berücksichtigung relevanter flugbetrieblicher  
Szenarien, z. B. Flugtests

• Wartungskonzept, wenn nicht Teil von Stufe 1 

Grundsatzprüfung – Stufe 1 Grundsatzprüfung – Stufe 2

 
Konformitätserklärung /  

Generelle Anerkennung  
des BNK-Systems 

Neues /  
geändertes  
BNK-System

 
Standortspezifische Anerkennung  

des BNK-Systems –  
Anerkennungsschreiben 

Abbildung 4: Anerkennung des BNKSystems und Zu stimmung der Luftfahrtbehörde

 
Vertragsschluss: Antragsteller – DFS  

(Flugsicherungsor ganisation nach  
§ 31 b Abs. 1 S. 1 LuftVG) über Durchfüh rung des  

Anerkennungsverfahrens / standortspezifi sche Prüfung

 
Antrag auf Zustimmung  

(§ 18 a, §§ 12 – 16 LuftVG) der  
Luftfahrtbehörde zum Einsatz 
des BNK-Systems an konkretem 

Standort: keine entgegenstehenden 
Gefahren für den Luftverkehr

Weitere  
Genehmi-

gungs - 
 behörden
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7.1 Anerkennung der Bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung durch die DFS

91 AVV Kennzeichnung Anhang 6. 

92 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) v. 10.5.2007 (BGBl. I S. 698).

93 Verordnung zur Beauftragung eines Flugsicherungsunternehmens (FSAuftragsV) v. 11.11.1992, BGBl. I S. 1928.

94 FA Wind, ON – OFF Fachaustausch zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, 2018, S. 21 f.

Nach der AVV Kennzeichnung Nr. 17.4 in Verbindung mit 
dem Anhang 691 ist das Verfahren zur Anerkennung des 
BNKSystems umfassend geregelt. Danach bedarf es der 

generellen (Stufe 1) und standortspezifischen Anerken-
nung (Stufe 2) durch die DFS. 

7.1.1  Verfahren und Zuständigkeit

Die Anerkennung erfolgt durch eine vom Bundesministe
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur benannte Stel
le, hier die DFS Aviation Services GmbH (DFS) (§ 31b Abs. 
1 und des § 31d Abs. 1 S. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG)92) 
in Verbindung mit der Verordnung zur Beauftragung ei
nes Flugsicherungsunternehmens  (FSAuftragsV)93. Die 
DFS ist ein privatrechtlich organisiertes Unternehmen, das 
für die Flugverkehrskontrolle in Deutschland zustän dig ist. 

§27cLuftVGspezifiziert ihreAufgabedahingehen,dass
siedenLuftverkehrsicher,geordnetundflüssigabzuwi
ckeln hat.

Das Anerkennungsverfahren wird durch Vertragsschluss 
mit der DFS in Gang gesetzt. Die Anerkennung durch die 
DFS kann sich auf beide oder nur eine Stufe der Aner
kennung beziehen.

7.1.2  Stufe 1: Grundsatzprüfung / Anerkennung durch die DFS

Die generelle bzw. grundsätzliche Anerkennung ist erfor
derlich, soweit ein neues Radar und Steuerungssystem 
gegeben ist oder ein vorhandenes System wesentlich ver
ändert wurde. In der gängigen Praxis wird die Stufe 1 
vom Systemhersteller durchgeführt und liegt für das ver
marktete Produkt vor. Der Hersteller muss dafür zunächst 
die erforderlichen Unterlagen einreichen, die belegen, 
dass die Vorgaben des Anhangs 6 der AVV Kennzeich
nung erfüllt sind. Dafür muss das System die dort enu
merativ aufgeführten Systemfunktionen aufweisen. 
Vorzulegen sind zur Überprüfung SystemAufbau und 

-Funktionsbeschreibung,Zertifikate,Qualitätsunterlagen,
Nachweis der Erfüllung relevanter Standards und i.d.R. 
ein Wartungskonzept. Weitere Unterlagen können im Be
darfsfall angefordert werden Die Erfüllung der Stufe 1 
kann auf Wunsch des Antragstellers bestätigt werden94. 
Die generelle Anerkennung des jeweiligen BNKSystems 
nach Stufe 1 ist Voraussetzung der konkreten standort
bezogenen Zustimmung.

Änderungen am System machen eine erneute Prüfung 
notwendig.

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/BMVBS-LS11-20040902-KF03-A006.htm
https://www.gesetze-im-internet.de/luftvg/LuftVG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/fs-auftragsv/BJNR019280992.html
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf
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7.1.3 Stufe2:StandortspezifischePrüfungdurchdieDFS

95 FA Wind, ON – OFF Fachaustausch zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, 2018, S. 22 f.

96 FA Wind, ON – OFF Fachaustausch zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, 2018, S. 23.

97 OVG Weimar, Urt. v. 30.9.2009 – 1 KO 89/07 S. 15.

Für jeden neu einzurichtenden Standort einer BNK Ra 
daranlage und der daran anzuschließenden Wind energie
anlagenbedarfeseinerstandortspezifischenAnerkennung.
Dabei werden die standortbezogenen  Ei genschaften des 
BNKRadars, wie der Abdeckungsbe reich, und die Funkti
onsfähigkeit für die anzusteuernden Windenergieanlagen 
geprüft, um die sichere Funktion für diese sicherzustellen. 
Entscheidend ist hierbei die Er füllung der standortspezi
fischenVoraussetzungen desAnhangs 6 derAVVKenn
zeichnung. Aufbauend auf dem Anerkennungsnachweis 
aus der Stufe 1 bedarf es für die Prüfung nach Stufe 2 ei
nerKonformitätserklärungzustandortspezifischenVorga
ben nach der AVV Kennzeichnung, einer unabhängigen 
flugbetrieblichen Beurteilung durch einen Sachverständi
gen und eines Wartungs konzepts. Einzelne Prüfnachwei
sekönnenggf.schonTeilderPrüfunginStufe 1gewesen
sein und sind dem entsprechend nicht mehr durchzuführen. 
Die nach Stu fe 2 erforderlichen Nachweise sind im Umfang 

stark von den konkreten örtlichen Gegebenheiten der Ra
daranlage und der auszurüstenden Windenergieanlage/n 
abhängig. So  können bei bergigem Gelände beispielswei
se Vor ab und  KontrollFlugtests erforderlich sein. Anhand 
der durch den  Flugtest ermittelten Daten wird überprüft, 
ob das System den  Anforderungen der Anhang 6 AVV der 
Kennzeichnung entspricht und die Befeuerung entspre
chend geschaltet wurde.

Soweit die BNKRadaranlage den Anforderungen ent
spricht, stellt die DFS dem Vorhabenträger ein Anerken
nungsschreiben aus.95 

Zu beachten ist, dass wesentliche Änderungen der DFS 
angezeigt werden müssen und ggf. eine erneute Prüfung 
nach Stufe 2 erforderlich machen. Das ist insbesondere 
dann der Fall, wenn weitere Windenergieanlagen an das 
BNKSystem angeschlossen werden.96 

7.2 Zustimmung der Luftfahrtbehörde 

Nach Abschnitt 3 Nr. 17.4 AVV Kennzeichnung bedarf es 
für den Einsatz einer bedarfsgerechten Nachtkennzeich
nung an einer Windenergieanlage bzw. an einem Wind
park in jedem Einzelfall der Zustimmung der zuständigen 
Luftfahrtbehörde. Deren Entscheidung stützt sich auf 
eine gutachterliche Stellungnahme der DFS als Flugsiche
rungsorganisation (§ 31b Abs. 1 S. 1 LuftVG). Grundlage 
der Stellungnahme ist das vormals beschriebene Aner
kennungsverfahren durch die DFS.

Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass keine  Gefah ren 
für den Luftverkehr dem Betrieb der Windenergiean lagen 
mit BNK entgegenstehen (§ 29 Abs. 1 LuftVG). Es bedarf 
damit für die Verweigerung einer konkreten Ge fahr, also 
der Annahme, dass im konkreten Einzelfall mit hinreichen
der Wahrscheinlichkeit in einem absehbaren Zeitraum mit 
einem Schadenseintritt gerechnet werden muss.97 Sofern 
die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung aufgrund tech
nisch zureichender Ausstattung die Wahr nehmbarkeit der 
Windenergieanlage gewährleistet, ist eine konkrete Ge
fahr aufgrund dessen grundsätzlich nicht gegeben. Inso
fern ist eine Gefahrenlage aufgrund der eingeschränkten 
Befeuerung generell zu verneinen.

https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf
http://www.thovg.thueringen.de/OVGThueringen/rechtsp.nsf/6c24af328dcfcb8cc1256ab9002dd3c7/c321c6805711666ec125768f003fe530/$FILE/07-1KO-00089-U-A.pdf
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Die Zustimmung im Sinne des 17�4� AVV Kennzeich-
nung erlangt rechtliche Verbindlichkeit über das 
LuftVG� 
Bei Neuanlagen, die von Anfang an mit einer BNK aus
gestattet werden sollen, ist gesetzlicher Anknüpfungs
punkt der § 14 Abs. 1 LuftVG sofern das BNKSystem an 
einer WEA außerhalb eines Bauschutzbereichs an gebracht 
wird. Innerhalb eines Bauschutzbereichs ist rechtlicher An
knüpfungspunkt § 12 LuftVG. Die  Ne benbestimmungen 
der Genehmigung der Windener gieanlage (§ 12 BIm
SchG) enthalten regelmäßig Vorgaben zum erforderlichen 
Hindernis bzw. Gefahren feuer. Die Zu stimmung der Luft
fahrtbehörde istdamiteineVerpflichtungandie Immis
sionsschutzbehörde als »die für die Erteilung zuständige 
Behörde«imSinnedes§14 LuftVG.Siewirdnämlichim
Rahmen des bundesimmis sionsschutzrechtlichen Geneh
migungsverfahrens(§6 Abs.1Nr.2BImSchG)erteilt.Für
den Antragsteller er gibt sich daraus mittelbar eine rechtli
che Wirkung, da die Immissionsschutzbehörde durch die 
 Zustimmung unter luftfahrtrechtlichen Gesichtspunkten 
gebunden ist. Eine rechtliche Überprüfung der Zustim
mung kann damit inzi dent erfolgen.98 

98 OVG Münster, Urt. v. 9.4.2014 – 8 A 430/12, Rn. 77 ff.; OVG Weimar, Urt. v. 30.9.2009 – 1 KO 89 / 07, S. 15.

99 Siehe hierzu schon die Fragestellung zur Abgrenzung der Änderungsanzeige zur Änderungsgenehmigung in Kapitel 4.1.3.

100 So die behördliche Praxis in Berlin / Brandenburg Landesbauamt für Bauen und Verkehr: Verfahrensablauf bei der behördlichen Zustimmung zum  
nachträglichen Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung an Windenergieanlagen im Bestand im Land Brandenburg, S. 1 ff.

101Agatz,Windenergie-Handbuch,15.Aufl..2018,S. 144 f.

Bei geplanter Verwendung des BNKSystems an einer Be
standsanlage bedarf es erneut der Anerkennung durch 
DFS und Luftfahrtbehörde. Die BNKInstallation erfordert 
zumindest der Anzeige bei der Bundesimmissionsschutz
behörde (§ 15 BImSchG), da sie eine Nebenbestimmung 
(§12 BImSchG) der Bestandsanlagemodifiziert.99 Daran 
schließt sich die Zustimmung der zuständigen Luftfahrt
behörde und eine Anerkennung durch die DFS an. Nach 
erfolgreicher Anerkennung übermittelt auch die Luft
fahrtbehörde die Zustimmung zur Information an die 
Immissionsschutzbehörde.100 Eine nicht eingeholte 
Zustim mung durch die Luftfahrtbehörde kann Ordnungs
mittel der Immissionsschutzbehörde (§§ 20 f. BImSchG) 
oder auch der Luftfahrtbehörde (§ 29 LuftVG) zur Folge 
ha ben. 

Alternativ zur Änderungsanzeige wäre es denkbar, die 
unmittelbare Anpassung der entsprechenden Nebenbe
stimmung zur Befeuerung durch eine Änderungsgeneh
migung (§ 16 BImSchG) zu legitimieren.101

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2014/8_A_430_12_Urteil_20140409.html
http://www.thovg.thueringen.de/OVGThueringen/rechtsp.nsf/6c24af328dcfcb8cc1256ab9002dd3c7/c321c6805711666ec125768f003fe530/$FILE/07-1KO-00089-U-A.pdf
http://www.lbv.brandenburg.de/dateien/luftfahrt/180817_MIL_an_LuBB_Procedere_BNK_Bestandsanlagen_1_2_WEA.pdf
http://windenergie-handbuch.de/wp-content/uploads/2019/02/Windenergie-Handbuch-2018.pdf
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8 Frequenzzuteilung und EMVU 
Bescheinigung für das BNKRadar 
durch die Bundesnetzagentur

Sofern das BNKSystem auf AktivradarTechnik beruht, 
bedarf es vor seinem Einsatz der Einbeziehung der Bun
desnetzagentur (BNetzA). Grund dafür ist, dass das Aus
senden von Radarsignalen über bestimmte Frequenzen 

erfolgt. Das erfordert die Zuteilung einer konkreten 
 Fre quenz und den Nachweis zur Gewährleistung des 
Schut zes von Personen bei elektromagnetischen Feldern. 

Genehmigungen der Bundesnetzagentur

1. Frequenzzuteilung

Ziel: Gewährung einer effizierten und störungsfreien Frequenz-
nutzung durch eine koordinierte Zuteilung  
der Frequenzen, § 52 Abs. 1 TKG

a) Antrag bei der zuständigen Behörde 

• BNetzA (§ 52 Abs. 2 TKG)

•  Bundesministerium für Verkehr und digitale  
 Infrastruktur

b) Voraussetzungen nach § 55 Abs. 5 TKG

c)  Untersuchung der möglichen Frequenzbereiche entsprechend 
BNetzA Zuteilungsregelung

2. EMVU-Bescheinigung

Ziel: Gewährleistung des Schutzes von Personen in den elektro-
magnetischen Feldern ortsfester Funkanlagen, § 1 BEMFV

a)  Antrag des Betreibers bei der zuständigen Außenstelle der 
BNetzA § 4 BEMFV

 aa) Unterlagen nach § 4 Abs. 5 BEMFV

bb) Grenzwerte § 3 BEMFV

b)  Rechnerische/messtechnische Untersuchung des standortbe-
zogenen Sicherheitsabstands durch die BNetzA, § 5 BEMFV 

Ablehnende 
Entscheidung

Frequenzzuteilung in Form einer  
Einzelzuteilung 
1. Versuchsfunkzuteilung
2. Regelfunkzuteilung

Standortbescheinigung für 
den Betriebsort, 
§§ 4 ff. BEMFV

Ablehnende 
Entscheidung

Abbildung 5: Genehmigungen der Bundesnetzagentur
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8.1 Frequenzzuteilung für das BNKRadar

102 Telekommunikationsgesetz v. 22.6.2004, BGBl. I S. 1190.

103 Frequenzgebührenverordnung v. 21.5.1997, BGBl. I S. 1226.

104 FA Wind, ON – OFF Fachaustausch zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, 2018, S. 18 f.

105  ABl. Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 12 / 2017, v. 28.6.2017, Vfg Nr. 54 / 2017, 2642.

Die Frequenzzuteilung hat für jeden Standort eines 
BNKRadars zu erfolgen. Sie ist zur Gewährung einer 
stö rungsfreien Frequenznutzung nach dem Telekommu
nikationsgesetz (TKG)102 erforderlich, § 52 Abs. 1 TKG. Die 
Frequenzzuteilung ist die behördliche Erlaub nis zur Nut
zung bestimmter Frequenzen unter festge legten Bedingun
gen. Zuständige Behörde dafür ist die Bundesnetzagentur, 
§ 52 Abs. 2 TKG. Innerhalb der  Bundesnetzagentur ist das 
Referat 226 (Richtfunk, Flug Navigations und Ortungs
funk) zuständig. Beantragt werden muss die Frequenz für 
ein konkretes BNKRadar an einem Standort durch den je
weiligen Radarbe treiber, als sog. Frequenzzuteilungsneh
mer. Für den Fall, dass sich der Frequenzzuteilungsnehmer 
ändert, erfordert dies, dass die Frequenzzuteilung gegen 
eine Gebühr umgeschrieben wird.

Die Frequenzzuteilung erfolgt bei BNKRadaranlagen 
nicht als Allgemein sondern als Einzelzuteilung im Sinne 
des § 55 Abs. 3, 4 TKG. Grund dafür ist, dass die Radaran
lagen nach dem aktuellen technischen Stand mit hohen 
Sendeleistungen arbeiten und deshalb besonders koordi
niert werden müssen. 

Die Voraussetzungen für eine Frequenzzuteilung sind 
nach § 55 Abs. 1, Abs. 4 und Abs. 5 TKG aufgelistet.

Die Frequenzzuteilung wird bei der Außenstelle der 
 BNetzA in Hamburg beantragt. Diesem Antrag sind sämt
liche funktechnisch relevanten Parameter der Anlage 
(bspw. Hersteller und Typenbezeichnung) sowie Informa
tionen über den geplanten Aufstellungsort beizufügen. 
In praktischer Hinsicht wird nach Prüfung der eingereich
ten Unterlagen eine Frequenzkoordinierung durchge
führt. Dafür erfolgt zunächst eine Versuchsfunkzuteilung. 
 Unter Benachrichtigung anderer Frequenznutzer wird 
dabei das BNKRadar regulär betrieben. Soweit keine 
funktechnischen Störungen auftauchen und das luftfahrt
rechtlich erforderliche Anerkennungsverfahren durchlau
fen ist, erhält der Antragsteller eine Regelzuteilung. Diese 
 Frequenzzuteilung ist auf 10 Jahre befristet im Sinne des 
§ 55 Abs. 9 TKG. Zuteilung und Nutzung der Frequenz er
fordern die Entrichtung einer einmaligen Gebühr (§ 142 
Abs. 1 Nr. 1 TKG) und eines jährlichen Beitrags (§ 143 
TKG). Sie bestimmen sich nach der Frequenzgebühren
verordnung (FGebV103 in Verbindung mit § 142 Abs. 3 S. 2 
TKG) und der Frequenzbeitragsverordnung (FSBeitrV in 
Verbindung mit § 143 Abs. 4 TKG).104 

Für die BNKRadaranlagen maßgeblich sind die »Zutei
lungsregeln für Radare für die bedarfsgerechte Nacht
kennzeichnung von Windenergieanlagen« veröffentlicht 
im Amtsblatt der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen.105 

https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/TKG.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/fgebv/FGebV.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/Terrestrisch/Ortungsfunk/BNK_Zuteilungsregelungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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8.1.1  Frequenzzuteilung der jeweiligen BNKSysteme

106 FA Wind, ON – OFF Fachaustausch zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, 2018, S. 16 f.

107 FA Wind, ON – OFF Fachaustausch zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, 2018, S. 19 f.

108 FA Wind, ON – OFF Fachaustausch zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, 2018, S. 20.

109 FA Wind, ON – OFF Fachaustausch zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, 2018, S. 20.

110 Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder von Funkanlagen, v. 20.8.2002, BGBl. I S. 3366.

Die unterschiedlichen Radarsysteme (siehe Kapitel 2.3) 
 bedürfen nicht durchweg einer Frequenzzuteilung durch 
die Bundesnetzagentur. So kommt es immer darauf an, 
ob das BNKRadar auf die Nutzung von Radarfrequenzen 
 angewiesen ist. Bei der Transponderlösung wird das für 
die zivile Flugsicherung bestehende Sekundärradarsystem 
 genutzt. Das BNKSystem greift auf die vorhandenen Daten 
zurück, um die Entfernung eines Flugzeugs zur Windener
gieanlage abschätzen zu können. Neue Frequenzbereiche 
müssen dementsprechend nicht belegt werden.106 

Passivradare nutzen die elektromagnetischen Signale, die 
 von nahegelegenen Sendern wie bspw. DVBT2Rundfunk
sendern ausgehen. Das Radar erfasst die durch Reflekti

on am Luftfahrzeug ausgehenden Signale und errechnet 
 damit dessen Distanz zur Windenergieanlage. Für diese 
 Anlagen müssen keine Frequenzen zugeteilt werden.107

Der Einsatz eines Primärradars geht folglich mit der Nutzung 
neuer Frequenzen einher. Bundesweit freie Frequenz be
reiche stehen für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
nicht zur Verfügung. Anstelle dessen wurden die vorhan
denen Frequenzen nach ihrer Vereinbarkeit überprüft 
und den BNKRadaren im Ergebnis die Frequenzbereiche  
8.800 MHz – 9.000 MHz und 9.200 MHz – 9.500 MHz zu
gewiesen. Die Zuteilungsregelung wurde in Konsultation 
mit Herstellern und den aktuellen Nutzern (Wetter, Flug
sicherungs, Lotsen und Militärradare) erstellt.108 

8.2  EMVUBescheinigung für das BNKRadar

Sofern das BNKRadar sich Funktechnik bedient, ist für 
den Standort eines BNKRadars ein Nachweisverfahren  
zur Gewährleistung des Schutzes von Personen in den 
elektro magnetischen Feldern ortsfester Funkanlagen 
durchzu führen,109 § 1 der Verordnung über das Nachweis
verfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder 
von Funkanlagen (BEMFV) 110. Das Verfahren ist durch die 
BEMFV in Verbindung mit § 12 und des § 16 Abs. 1 Nr. 3 
des Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikations

endeinrichtungen (FTEG) geregelt. Soweit die Unterlagen 
nach § 4 Abs. 5 BEMFV vollständig eingereicht sind, prüft 
die  zuständige Behörde die Einhaltung des erforderlichen 
Sicherheitsabstands der für die Einhaltung der  Richtwerte 
nach § 3 BEMFV erforderlich ist. Soweit der Abstand in 
 zulässiger Weise eingehalten ist, erhält der Betreiber eine 
Standortbescheinigung durch die für den Betriebsort 
 zuständige Außenstelle der BNetzA mit dem Referat 414, 
§ 5BEMFV.

https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA_Wind_ONOFF_Dokumentation_2018-01_Web_M.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bemfv/BJNR336600002.html
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9 BNK im Rahmen behördlicher  
Instrumentarien

111 Neunte Verordnung zur Durchführung des BundesImmissionsschutzgesetzes – Verordnung über das Genehmigungsverfahren v. 29.5.1992,  
BGBl. I S. 1001.

112 OVG Münster, Urt. v. 10.12.1999  21 A 3481/96, Rn. 57 ff.

113 Giesberts, in: BeckOK UmweltR, 48. Edition, 2018, § 12 BImSchG, Rn. 12 f.; BVerfG, Beschl. v. 15.9.2011  1 BvR 519 / 10, Rn. 35 ff.

Unabhängig von einem starken Anreiz zur Verwendung 
eines BNKSystems besteht in der behördlichen Praxis die 
Möglichkeit, NeuGenehmigungen von Windenergieanla

genmit einer Verpflichtung zurNutzung einer bedarfs-
gerechten Nachtkennzeichnung zu versehen.

9.1  Vorgaben zur Befeuerung als Nebenbestimmungen

Sofern es sich bei der Windenergieanlage, wie im Re
gelfall, um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sin
ne des § 4 BImSchG handelt, können nach § 12 BIm SchG 
der Genehmigung Nebenbestimmungen beige fügt wer
den. Nebenbestimmungen sind Zusätze zum Hauptver
waltungsakt mit Regelungsfunktion, die diesen abändern. 
Der Erlass von Nebenbestimmungen soll dazu dienen, die 
Voraussetzungen des § 6 BImSchG sicherzu stellen, § 21 
Abs. 1 Nr. 4 der 9. Bundesimmissionsschutz verordnung 
(9. BImSchV)111. 

Die Befeuerung von Windenergieanlagen wird in der 
 behördlichen Praxis regelmäßig im Rahmen von Neben
bestimmungen geregelt. In Abgrenzung zu Inhaltsbe

stimmungen112 regeln Nebenbestimmungen gerade nicht 
Kernaspekte der Energiegewinnung, sondern begleiten 
de Aspekte wie beispielsweise Betriebsdauer und Maße 
der Anlage. 

Beim Erlass von Nebenbestimmungen im Rahmen von 
bedarfsgerechter Nachtkennzeichnung verfügen Geneh
migungsbehörden über einen gewissen rechtlichen Spiel
raum, dem jedoch konkrete rechtliche Grenzen gesetzt 
sind. Dabei gibt es keine allgemeingültigen Vorgaben, 
sondern im Einzelfall ist eine rechtssichere und interes
sengerechte Anwendung erforderlich. Diese beginnt mit 
der Wahl der Nebenbestimmung und endet mit einzel
fallbezogenen Ermessenserwägungen. 

9.1.1  Wahl der Nebenbestimmung 

Zulässige Nebenbestimmungen sind nach § 12 BImSchG 
Bedingungen, Auflagen, Befristungen, Widerrufs- und
Auflagenvorbehalte. Bei der bedarfsgerechten Nacht
kennzeichnung sind die verschiedenen Nebenbestimmun
gen unterschiedlich praktikabel. Nebenbestimmungen 
müssen dem Bestimmtheitsgrundsatz entsprechen. Da
mit muss dem Normadressaten im Wege der Bestimmung 
hinreichend genau eine Handlung beschrieben werden.113 

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_9/9._BImSchV.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j1999/21_A_3481_96urteil19991210.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2011/09/rk20110915_1bvr051910.html
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Bedingungen
Bedingungen nach § 12 Abs. 1 S. 1 Var. 1 BImSchG 
sind Bestimmungen, von deren Eintritt oder Wegfall die 
Rechtswirksamkeit der Genehmigung abhängig ist, § 36 
Abs. 2 Nr. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 114. Ihr 
Vorteil liegt darin, dass es keines weiteren Tätigwerdens 
der Behörde bedarf, sondern nur den Eintritt eines be
stimmten Ereignisses.115

Es bestünde die Möglichkeit, die immissionsschutzrecht
liche Genehmigung von der Installation einer bedarfs
gerechten Nachtkennzeichnung abhängig zu machen, 
sodass die BetriebsGenehmigung erst mit der Installati
on des BNK beginnt. Bedingungen werden in der behörd
lichen Praxis jedoch recht selten verwendet. Grund dafür 
ist, dass sie zu einer gewissen Ungewissheit bei allen Be
teiligten führen, da für eine erteilte Genehmigung zu
nächst nur eine schwebende Wirksamkeit eintritt.116 Hinzu 
kommt, dass die BNKInstallation als solche von vielfälti
gen weiteren Zwischenschritten abhängig ist. So sind im 
Laufe des Genehmigungsverfahrens unter anderem noch 
bau-undflugrechtlicheGenehmigungenderRadaranla
ge erforderlich. Insbesondere das zweistufigeGenehmi
gungsverfahren der Flugsicherheitsbehörden nimmt einen 
Zeitraum von mehreren Monaten in Anspruch. Dabei er
gäbe sich in der zweiten Anerkennungsphase durch die 
Flugsicherheit unter Umständen eine Verzögerung der In
betriebnahme der Windenergieanlage, da es einer kon
kreten Standortuntersuchung und Flugtests bedarf. Eine 
Suspendierung der Inbetriebnahme der kompletten 
Windenergieanlage ist unter betriebswirtschaftlichen Ge
sichtspunkten nachteilig. Insofern ist fraglich, ob diese im 
Einzelfall noch verhältnismäßig ist. 

114 Verwaltungsverfahrensgesetz v. 23.1.2003, BGBl. I S. 102.

115  BTDrs. 7 / 179, S. 35; Mann, in: Landmann / Rohmer, Umweltrecht, 85. EL, 2017, § 12 BImSchG, Rn. 5860.

116  BTDrs. 7 / 179, S. 35; Mann, in: Landmann / Rohmer, Umweltrecht, 85. EL, 2017, § 12 BImSchG, Rn. 60 ff.

117  Mann, in: Landmann / Rohmer, Umweltrecht, 85. EL2017, § 12 BImSchG, Rn. 148 f.

118  VG Lüneburg, Urt. v. 7.5.2015 – 2 A 210 / 12, Rn. 113 ff.; Mann, in: Landmann / Rohmer, Umweltrecht, 85. EL, 2017, § 12 BImSchG Rn. 98 ff.

119  Mann, in: Landmann / Rohmer, Umweltrecht, 85. EL, 2017, § 12 BImSchG, Rn. 93 ff.

Auflagen 
DieBNKkannauchdurcheineAuflageimGenehmigungs
bescheidverpflichtendfestgeschriebenwerden.Auflagen
(§ 12 Abs. 1 S. 1 Var. 2 BImSchG) sind Bestimmungen, in 
denen dem  Genehmigungsinhaber ein Tun, Dulden oder 
Unterlassenvorgeschriebenwird,§ 36 Abs.2 Nr.4 VwVfG. 
Die Rechtswirkung der  Genehmigung ist nicht von der 
Auflagenerfüllung abhängig. Die Erfüllung der Auflage
kann demgegenüber durch Vollstreckungsmaßnahmen 
wieUntersagung(§20 Abs.1BImSchG)oderdenWider
ruf einer WindenergieanlagenGenehmigung (§ 21 Abs. 1 
Nr. 2 BImSchG) sichergestellt werden.

Der Auflage kommt neben der Hauptregelung eine
 eigenständige rechtliche Bedeutung zu. Gleichzeitig 
 vermittelt sie den Beteiligten Rechtssicherheit. Sie eröff
net die Möglichkeit, dass die Windenergieanlagen wäh
rend des luftfahrtrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
der BNK schon betrieben werden können, was einen 
wirtschaftlichen Vorteil gewährt. Damit ist die Auflage
im Rahmen von Verhältnismäßigkeitserwägungen ge
genüber einer Bedingung als die grundsätzlich weniger 
 belastende Maßnahme anzusehen. .117 

Weitere Nebenbestimmungen
Die weiteren Arten von Nebenbestimmungen  bieten sich 
nichtzwingendfürdieverpflichtendeNutzungderBNK
an. Der Auflagenvorbehalt (§12 Abs.2a, Abs.3 Var.  3
 BImSchG; § 36 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG) ist nur in  engem Um
fang möglich, anderenfalls müsste er den  Voraussetzungen 
des § 17 BImSchG entsprechen.118 Der Widerrufsvorbehalt 
kommt in seiner Wirkung einer  Teilgenehmigung nahe 
und vermittelt damit wenig Rechtssicherheit, § 36 Abs. 2 
Nr. 3 VwVfG.119 Die Befristung bedarf eines vorhergehen
den Antrags des Betreibers, § 12 Abs. 2 BImSchG, § 36 
Abs. 2 Nr. 1 VwVfG.

Bei der Auswahl der Nebenbestimmungsart gibt es 
 insofern große Unterschiede, die die Interessenlagen der 
Betroffenen unterschiedlich aufgreifen. 

https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/VwVfG.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/07/001/0700179.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/07/001/0700179.pdf
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE150001864&st=null&showdoccase=1
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9.1.2  Tatbestandliche Voraussetzungen zum Erlass einer Nebenbestimmung

120  OVG Münster, Urt. v. 19.7.2001 – 21 A 1832 / 98, Rn. 45.

121  VG Lüneburg, Urt. v. 7.5.2015 – 2 A 147 / 12, Rn. 112.

122  OVG Münster, Urt. v. 23.1.1986 – 21 A 1517 / 84, NVwZ 1987, 146 (147 f.).

123  VG Lüneburg, Urt. v. 7.5.2015 – 2 A 147 / 12, Rn. 60.

124  BTDrs. 7 / 179, S. 35.

§ 12 BImSchG ist die abschließende Norm hinsichtlich 
des Erlasses von Nebenbestimmungen. Insbesondere 
§36 VwVfGistnurzubegrifflichenZwecken,abernicht
ergänzend heranzuziehen, § 1 Abs. 2 VwVfG.120 Der Be
hörde steht der Erlass von Nebenbestimmungen jedoch 
nur in begrenztem Umfang zur Verfügung. 

Regelungszweck und auch zugleich tatbestandliche 
Vor aussetzung ist, dass die Nebenbestimmung dazu 
dient, die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen 
nach § 6 BImSchG sicherzustellen. Durch § 6 BImSchG 
soll unter anderem die Einhaltung der Betreiberpflich
ten zur Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus und 
die Einhaltung sonstiger öffentlich-rechtlicher Pflichten
 sichergestellt werden. Dies umfasst die Sicherstellung der 
Grundpflichten aus §6 Abs.1 Nr. 1 in Verbindung mit
§5 Abs.1Nr.1-3,Abs.3Nr.1-3,Abs.4S.1BImSchGund
dieSicherstellungderAnforderungennach§6 Abs.1Nr.
2 BImSchG. 

Darüber hinausgehende Nebenbestimmungen sind nicht 
zulässig, da anderenfalls zusätzliche Genehmigungsvor
aussetzungengeschaffenwürden,dievon§12Abs.1 BIm
SchG nicht vorgesehen sind. Über die Voraussetzungen 
des § 6 BImSchG hinausgehende  Nebenbestimmung set
zen damit das Einverständnis des Antragstellers voraus. 
Auf Basis eines freiwilligen Antrags bzw. der Zustimmung 
des Antragstellers können so ggf. über § 6 BImSchG hin
ausgehende Anforderungen in den Rechtskreis der Ge
nehmigung mit aufgenommen werden und darüber 
rechtliche Verbindlichkeit erlangen.121 

Von Nebenbestimmungen erfasst werden können auch 
Handlungen außerhalb des Anlagengrundstücks, soweit 
sich dies in einem räumlich überschaubaren Bereich be
findet.122 Die Behörde kann eine Nebenbestimmung nur 
erlassen, wenn dadurch die Voraussetzungen der Geneh
migung sichergestellt werden.123 Hierzu ist sie auch im 
RahmenihresEntschließungsermessensverpflichtet.124 

DieverpflichtendeAuflagezurInstallationeinerbedarfs
gerechten Nachtkennzeichnung ohne ausdrückliche Be
antragung durch den Antragsteller ist damit nur dann 
gestattet, wenn sie die Genehmigungsvoraussetzungen 
nach § 6 BImSchG sicherstellt und ermessensfehlerfrei ist.

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2001/21_A_1832_98urteil20010719.html
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE150001863&st=null&showdoccase=1
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE150001863&st=null&showdoccase=1
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/07/001/0700179.pdf
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9.1.3  Ermessensbegrenzung – Verhältnismäßigkeit

125  OVG Weimar, Beschl. v. 10.2.2015 – 1 EO 356 / 14, S. 11.

126  Mann in: Landmann / Rohmer, Umweltrecht, 85. EL. 2017, § 12 Rn. 142 ff.; OVG Lüneburg, Urt. v. 10.1.2017 – 4 LC 198 / 15, Rn. 93.

127   Siehe ausführlicher: FA Wind, bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen, 2016, S. 6 f.; VG Gelsenkirchen,  
Beschl. v. 23.1.2017 – 8 L 689/16, Rn. 150.

Der Erlass von Nebenbestimmungen obliegt darüber 
 hinaus behördlichem Ermessen (»kann«). Die Behör
de ist insbesondere nicht an den Antrag im Sinne des 
§10 Abs.1BImSchGgebunden,sofernderErlassvonNe
benbestimmungen die Erfüllung der Genehmigungsvo
raussetzungen nach § 6 BImSchG ermöglicht. Sie kann 
Nebenbestimmungen insbesondere auch ohne vorherge
henden Antrag erlassen.125 

Allgemeine Vorgaben des Ermessen
Beim Erlass von Nebenbestimmungen muss die Behör
de ermessensfehlerfrei handeln. Ein wichtiger Aspekt ist 
die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Die Verhältnis
mäßigkeit bemisst sich im konkreten Einzelfall danach, 
ob die Auflage geeignet und erforderlich ist und darü
ber hinaus die Relation zwischen Zweck und Mittel wahrt. 
Anlagenbetreiber dürfen ihres wirtschaftlichen Ertrages 
nicht durch unangemessen hohe Investitionskosten be
raubt werden. 126Die Nutzung einer bedarfsgerechten 
Nachtkennzeichnung ist geeignet, die BefeuerungsEmis
sionensignifikantzusenken.Auchgibteskeineandere,
gleich effektive Möglichkeit, die nächtliche Befeuerung zu 
 minimieren.

Entscheidend ist letztlich die Angemessenheit der Maß
nahme.DasistderFall,wenndermitderAuflageverbun-
dene Eingriff zu dem mit der Nebenbestimmung verfolgten 
Zweck in einem angemessenen Verhältnis steht. 

Zentrale Aspekte der Verhältnismäßigkeit
Entscheidende Frage der Verhältnismäßigkeit ist, wie die 
tatsächlichen Vorteile des Einsatzes einer BNK mit den da
mit verbundenen Belastungen für den Betreiber in Aus
gleich gebracht werden können. Eine Nebenbestimmung, 
welche die Installation einer BNK aufgibt, kann unter Um
ständen unverhältnismäßig und damit nicht vom behörd
lichen Ermessen gedeckt sein.

Für die Verwendung eines BNKRadars spricht hingegen 
die deutliche Minderung von LichtImmissionen. Auch 
wenn die nächtliche Befeuerung nach der Rechtspre
chung nicht das Rücksichtnahmegebot verletzt127, stellt 
sich dadurch dennoch eine qualitative Verbesserung ein, 
die akzeptanzsteigernd wirkt. So sind durch die Minde
rung der Lichtimmissionen eine Abschirmung von Wohn 
und Schlafräumen nicht erforderlich und auch die Tierwelt 
profitiertvongeringerernächtlicherBefeuerung.

Dem Einsatz einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung 
können im Einzelfall absolute, rechtliche und tatsächliche 
Hindernisse(siehebspw.§44Abs.1Nr. 4 VwVfG)entge
genstehen. Davon erfasst sein  können, dass die rechtliche 
Lage eine BNKErrichtung an einer konkreten Stelle ver
bietet oder andere behördliche Mitwirkungsakte fehlen.

Ein weiteres Hindernis können hohe Realisierungskos
ten der Anlage sein. Aufgrund der ungleichen Verteilung 
der Windenergie innerhalb Deutschlands, ist auch die 
Nutzung einer BNKAnlage unterschiedlich kosteninten
siv. Hintergrund der Kostendifferenz ist, dass BNKRadare 
im Erwerb i.d.R. nicht unerhebliche Kosten verursachen. 
Nach den aktuell verfügbaren BNKSystemen ist es vor
teilhaft, wenn ein Radar möglichst viele Windenergie
anlagen ansteuern kann. Dementsprechend rentiert sich 
eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung primär in 
windenergiestarken Regionen. Je mehr Windenergiean
lagen ein Radar bedienen kann, umso geringer sind die 
 erforderlichen Betreiberkosten und damit auch die Kos
ten des Radarsignals. Um übermäßige Kosten zu vermei
den,könntedieVerpflichtungmitdemZusatzversehen
werden,dassderEinsatzdannverpflichtendist,wenndie
Einrichtung der BNK nicht mit unverhältnismäßigen Kos
ten verbunden ist.

http://www.vgwe.thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/A3D04693CF82192DC1257E26004272E2/$File/14-1EO-00356-B-A.pdf?OpenElement
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE170004719&st=null&showdoccase=1
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Befeuerung/FA-Wind_Hintergrundpapier_BNK_2016-07-27.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_gelsenkirchen/j2017/8_L_689_16_Beschluss_20170123.html
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Im Ergebnis könnte die Anordnung des BNKEinsatzes 
ggf. unter den Vorbehalt gestellt werden, dass sie tatsäch
lich und rechtlich möglich sowie verhältnismäßig ist. Auch 
könnte sich eine Gestattung des BNKEinsatzes unter dy
namischer Verweisung auf die Voraussetzungen der AVV 

128  Hansmann / Ohms, in: Landmann / Rohmer, Umweltrecht, 85. EL, 2017, § 17 Rn. 1.; BTDrs. 7 / 179, S. 36 f.

Kennzeichnung anbieten. Um eine Nachkorrektur der Ge
nehmigung bei Hindernissen in der  Errichtung zu vermei
den, könnte zudem eine reguläre Befeuerung ersatzweise 
oder bis zur Einsatzfähigkeit des  BNKSystems vorgege
ben werden.

9.1.4  Zwischenfazit Nebenbestimmungen

Der Einsatz von Nebenbestimmungen, welche regelmä
ßigdieVerpflichtungzumEinsatzeinerBNKbeinhalten,
ist für Behörden ein veritables Handlungsinstrumentari
um. Es bedarf jedoch nach § 12 BImSchG eines Anlasses, 
damit Behörden einem Vorhabenträger eine solche zu

sätzlicheVerpflichtungauferlegendürfen.Ebenfallssind
behördliche Ermessensgrenzen zu beachten, welche sich 
insbesondere bei für den Vorhabenträger unverhältnismä
ßigen Kosten ergeben können.

9.2  Nachträgliche Anordnungen § 17 BImSchG

Im Rahmen der nachträglichen Anordnung im Sinne des 
§ 17 BImSchG hat die Behörde weiterhin die Befugnis, 
nachträglich erkennbaren Störungen durch eine geneh
migungspflichtigeAnlageabzuhelfen.Insofernkönntefür
eine befeuerte Windenenergieanlage im Nachgang die 
VerpflichtungzumEinsatzeinerBNKergehen.Dieswird
durchdieDynamikderPflichtennach§§5,6BImSchGbe
gründet, welche eine Anpassung an geänderte Umstände 
ermöglichen soll.128 

Voraussetzung ist, dass dies zur Erfüllung der Vorschrif
ten des BImSchG oder von Rechtsverordnungen aus dem 

BImSchG ergeht, § 17 Abs. 1 BImSchG. Das würde aber 
bedeuten, dass die Befeuerung der Windenergieanla
ge einen Pflichtverstoßgegendie immissionsrechtlichen
Vorschriften darstellen müsste, weil bspw. neue gesetz
liche Vorgaben oder neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
hinsichtlich Lichtimmissionen vorliegen. Da dies nach den 
bisherigen Ausführungen recht selten ist, ist diese im Fall 
bedarfsgerechter Nachtkennzeichnung für die Behörden 
ein wenig verwendbares Instrumentarium. Dies gilt auch 
beieinerVerpflichtungdurchdasEEG,dadieselediglich
auf die Vergütung des Windstroms abzielt.

9.3  Fazit der BNK als behördliches Instrumentarium

Insgesamt steht der Behörde im Rahmen der immissions
schutzrechtlichen Genehmigung primär die Möglichkeit 
des Einsatzes der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung 
inFormvonAuflagen(§12BImSchG)zu.Augenmerkist

dabei auf die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes der BNK 
zu legen, sodass der Betreiber einer Windenergieanlange 
insbesondere hinsichtlich der verursachten Kosten nicht 
überfordert werden darf.

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/07/001/0700179.pdf
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10   BNK im Rahmen  
städte baulicher  Instrumentarien

129  OVG Schleswig, Urt. v. 4.4.2013 – 1 LB 7 /12, Rn. 45.

130  VGH Mannheim, Urt. v. 22.4.2012 – 8 S 177 / 02, Rn. 32 ff.

Die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung muss nicht 
zwangsläufig in einer konkreten Genehmigung als Ne
benbestimmung festgelegt werden. Sie kann auch im 

Rahmen des Planungsrechtes ihren Niederschlag finden
unddamitfüreineVielzahlvonFällenAnwendungfinden.

10.1 BNK innerhalb von Bebauungsplänen

Im Rahmen der Erstellung von Bebauungsplänen (§§ 8 ff. 
BauGB) kann die Gemeinde gestalterisch tätig werden. In 
diesem Rahmen kann sie als Ausdruck ihrer kommunalen 
Planungshoheit (Art. 28 Abs. 2 GG) auf die Gestaltung 
des Gemeindegebiets einwirken.

§ 9 Abs. 1 BauGB gibt einen generell abschließenden 
 Katalog an möglichen zu treffenden Festsetzungen vor.129 
Der Umfang der getroffenen Festsetzungen bestimmt, 
umwelcheArtvonBebauungsplan (§30 Abs.1, 3;§21
BauGB) es sich handelt. § 9 Abs. 1 BauGB gestattet un
ter anderem Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen 
Nutzung, Bauweise, Grundstücksgrößen und Flächenwid
mungen für besondere Nutzungsarten. 

10.1.1 Gestaltung nach § 9 Abs. 4 BauGB

Die Festsetzungsmöglichkeiten des Bebauungsplanes um
fassen nach § 9 Abs. 1 BauGB keine Möglichkeit zu gestal
terischen Vorgaben von baulichen Anlagen. Damit kann 
auch die Verwendung einer bedarfsgerechten Nachtkenn
zeichnung nicht in diesem Rahmen geregelt werden.

Gemeinden haben jedoch nach § 9 Abs. 4 BauGB die Mög
lichkeit über § 9 Abs. 1 BauGB hinaus gestalterische Fest
setzungen zu treffen. § 9 Abs. 4 BauGB dient dem Zweck, 
dass der Plangeber ein einheitliches planerisches Kon
zept entwerfen kann, in dem alle relevanten Vorschriften 
Niederschlag finden. Sofern gestalterische Vorgaben im
Zusammenhang mit den Zielen des Bebauungsplanes ste
hen, erscheint es zweckmäßig dies in einem einheitlichen 
Plan zusammenzufassen. Die gestalterischen Vorgaben 
sind damit Rechtssetzungsakte nach Landesrecht, die in 
den Bebauungsplan integriert sind.130 Davon umfasst sind 
beispielsweise Vorschriften hinsichtlich der äußeren Ge

staltung baulicher Anlagen, Wer beanlagen und Warenau
tomaten, Vorgärten, Spielplätze, Stellplätze und Garagen 
bis hin zur Gestaltung von  Hausnummern, Einschränkung 
von Außenantennen, Dachformen, Fassaden oder Grenz
abständen und auch die Verwendung einer bedarfsge
rechten Nachtkennzeichnung. 

VorgabenzuräußerenGestaltungfindensichinFormört
licher Bauvorschriften in den jeweiligen Landesbauord
nungen. Anders als die Vorgaben des § 9 Abs. 1 BauGB 
beinhalten sie keine bodenrechtlichen Aspekte und un
terfallen damit nicht der Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes (Art. 74 Abs. 1 Nr. 14 GG). Voraussetzungen für 
das Einbringen gestalterischer Vorgaben in einen Bebau
ungsplan sind eine landesrechtliche Regelung und eine 
gemeindliche Ermächtigung zum Erlass eines Bebauungs
planes mit gestalterischen Vorgaben. Diese finden sich
vorrangig im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften der 

http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/2o3m/page/bsshoprod.psml;jsessionid=C7DDBE0C3F649416A2D2BE582B113E12.jp14?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE130011718%3Ajuris-r02&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=MWRE104820200&psml=bsbawueprod.psml&max=true&doc.part=L&doc.norm=all
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Länder131, welche auch besondere Anforderungen an die 
äußere Gestaltung baulicher An lagen gestatten.

131 § 74 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 7 LBO BW; Art. 81 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 BayBO; § 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 9 BbgBO; § 85 Abs. 1 Nr. 1 LBO Bremen,  
§ 91 Abs. 2a Hmbg BO, § 91 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 3 HBO; § 86 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 LBauO MV; § 84 Abs. 3 Nr. 1, Abs. 6 NBauO;  
§ 86 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4 BauO NRW; § 88 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 6 LBauO RhPf; § 85 Abs. 1 Nr. 1; Abs. 4 SL BO; § 89 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 SächsBO;  
§ 85 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 2, 3 BauO LSA; § 48 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 LBO SH; § 88 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ThürBO.

132  Umweltbundesamt, Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen, 2016, S. 4 f.

133  Spannowsky, in: BeckOK BauGB, 42. Edition, 2018, § 9 Rn. 161.1.

134  OVG Saarlouis, Urt. v. 4.12.1981 – 2 N 12 / 80, NVwZ 1983, 42 (45).

135  BVerwG, Beschl. v. 10.7.1997 – 4 NB 15 / 97, Rn. 5 f.; OVG Koblenz, 27.1.2010 – 1 A 10779 / 09, Rn. 19.

136  VGH Mannheim, Urt. v. 22.4.2012 – 8 S 177 / 02, Rn. 46 ff.

Die Nutzung von BNKAnlagen führt zu verringerten 
nächtlichen Immissionen und verändert damit die optische 
Wahrnehmbarkeit der Windenergieanlagen. Sie sind zu
dem wirksamer als lediglich synchronisierte Gefahrenfeuer, 
da die tatsächliche Wahrnehmbarkeit verringert wird.132 

10.1.2 Anwendbare Vorschriften

Das Verfahren über die Aufnahme von Festsetzungen 
nach § 9 Abs. 4 BauGB richtet sich grundsätzlich nach den 
landesrechtlichen Vorschriften zur Aufstellung von Bau
leitplänen. Damit sind die bundesgesetzlichen Vorausset
zungen nach dem BauGB nur bei einem expliziten oder 
auch impliziten Verweis darauf zulässig. Dies ergibt sich 
auch aus dem Gesetzeswortlaut (»…und inwieweit auf 
diese Festsetzungen die Vorschriften dieses Gesetzbuchs 
Anwendung finden...«). Im besten Fall finden Verweise
ausdrücklich statt; anderenfalls muss der Wille des Plan
gebers ermittelt werden. Insofern stellt sich bei Festset
zungennach§9Abs.4BauGBhäufigdieFrage,welche
VorschriftendesBauGBAnwendungfinden.

So können beispielsweise die Vorschriften der Bauleitpla
nung (§§ 1 – 13 BauGB), Planungsinstrumente (§§ 14 ff. 
BauGB), Befreiungen und Ausnahmen (§ 31 BauGB) für 
anwendbar erklärt werden. Die Vorschriften über Verfah
rensmängel (§§ 214 ff. BauGB) als auch § 47 VwGO sind 
ebenfalls für Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB für 
Festlegungen zur äußeren Gestaltung von baulichen An
lagen im Rahmen eines Bebauungsplanes anwendbar, so
weit die nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist.133

Sofern Vorgaben des Bebauungsplanes unwirksam sind, 
wirkt sich dies nur auf die Wirksamkeit der Festsetzungen 
aus, wenn die gestalterischen Vorgaben ohne den Bebau
ungsplan nicht mehr vollzogen werden könnten.134 

10.1.3 Gestalterische Grenzen im Rahmen der Verhältnismäßigkeit

An die Gestaltung von Bebauungsplänen werden gewis
se Anforderungen gestellt, welche der Gestaltung Gren
zen setzen. Für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
sind in diesem Zusammenhang besonders Verhältnismä
ßigkeitserwägungen von Bedeutung. Dabei sind unter 
anderem die Interessen der Beteiligten gegeneinander ab
zuwägen. Eine Abwägung erfolgt aber nicht zwingend 
nach § 1 Abs. 7 BauGB, sondern bedarf einer expliziten 
Einbeziehung.135  Mit Blick auf die durch den Bebauungs
plan eingeschränkten Rechte der Grundstückseigentümer 
(Art. 14 Abs. 1 GG) wird unter Verhältnismäßigkeitsge
sichtspunkten (Art. 20 Abs. 3 GG) in den meisten Fällen, 

unabhängig von § 1 Abs. 7 BauGB, dennoch eine Abwä
gung zwischen seinem Privatinteresse mit den Interessen 
derAllgemeinheitstattfindenmüssen.136 

Ein wichtiger Aspekt der Verhältnismäßigkeit sind die 
technische Realisierbarkeit und durch die BNK anfallen
de Kosten. Deswegen ist eine strikte Verpflichtung zur
Nutzung eines BNKSystems bedenklich. Kosten und 
technische Umsetzung sind stark regional unterschied
lich und verursachen unter Umständen hohe Kosten 
bzw. sind nicht realisierbar. Auch sind die gesetzlichen 
Vorgaben hinsichtlich zugelassener BNKSysteme Ände

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1968/publikationen/161128_uba_position_windenergiegesundheit.pdf
https://www.jurion.de/urteile/bverwg/1997-07-10/bverwg-4-nb-15_97/
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=MWRE100000683&doc.part=L
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=MWRE104820200&psml=bsbawueprod.psml&max=true&doc.part=L&doc.norm=all
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rungen unterworfen. Da Bebauungspläne an sich keine 
Abweichungsmöglichkeiten eröffnen, sollten unzumut
bare  Härten über die konkrete Regelung nach § 9 Abs. 4 
BauGB aufgefangen werden. So kann die Nutzung einer 
bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung für den Fall ange
ordnet werden, dass dies wirtschaftlich sinnvoll und recht
lich möglich ist.

Die in den Bebauungsplan aufgenommenen Regelungen 
müssen hinsichtlich Inhalt und Funktion mit diesem in ei
nem sachlichen Zusammenhang stehen. Konkret  erfordert 
dieser einen Zusammenhang mit der sachlichen Nutzung 
der Grundstücke. Dies muss sich in einer sachlichen Be
gründungwiederfinden (§9Abs.8BauGB), welchehin
reichend bestimmt sein muss. Die Begründung des 
Bebauungsplanes muss danach die grundlegenden Punk

137  OVG Münster, Urt. v. 9.2.2000 – 7 A 2386 / 98, Rn. 33.

138  BVerwG, Urt. v. 1.2.1980 – 4 C 40 / 77, Rn. 27.

te des Planes darstellen, sodass sich aus dem näheren In
halt unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse der 
erkennbare Wille des Normgebers erschließen lässt.137 Im 
Ergebnis sind damit keine strengen Voraussetzungen an 
die konkrete Begründung geknüpft. Sie darf dennoch 
nicht fehlen. Es bedarf insbesondere einer knappen Erläu
terung,warumdieBNKverpflichtendist.MöglicheGrün
de sind die verringerten Störungen für Menschen, Natur 
und Tiere.

Die Festsetzung einer bedarfsgerechten Nachtkennzeich
nung in Bebauungsplänen ist damit im Wege gestalte
rischer Vorgaben nach § 9 Abs. 4 BauGB grundsätzlich 
möglich. So hat die BNK unmittelbare Auswirkung auf die 
optische Wahrnehmbarkeit der Windenergieanlage.

10.2 BNK im Rahmen von städtebaulichen Verträgen 

Ein weiteres Instrumentarium im Rahmen der Planung 
von Windenergieanlagen sind städtebauliche Verträge 
(§ 11 BauGB). Städtebauliche Verträge werden in der Pra
xis sowohl vor als auch während oder unabhängig von 
Bauleitplanverfahren geschlossen. Hierbei werden in der 
Regel zwischen Projektierern von Windenergieanlagen 
und Gemeinden Verträge geschlossen über städtebauli
che Maßnahmen (bspw. Durchführung und Kosten eines 
Bebauungsplanentwurfs, Erstellen von Gutachten über 
immissions oder artenschutzrechtliche Aspekte), über 
Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen oder auch über die 
Nutzung kommunaler Flächen und die Erschließung von 
Grundstücken. Abhängig von den konkreten Vertragsum
ständen ist der Vertrag als privat oder öffentlichrechtlich 
(§§ 54 ff. VwVfG) einzuordnen.138 

Nach § 11 Abs. 1 S. 1 BauGB sind städtebauliche Verträge 
grundsätzlich zulässig, wenn es um die Vorbereitung und 
Durchführung städtebaulicher Maßnahmen geht. In § 11 
Abs. 1 S. 2 Nr. 15 BauGB werden Inhalte von praxisrele
vanten städtebaulichen Verträgen aufgeführt. Diese sind 
nur beispielhaft und nicht abschließend, was sich aus der 
Formulierung »insbesondere« ergibt. 

Auch die Einrichtung einer bedarfsgerechten Nachtkenn
zeichnung kann im Rahmen eines städtebaulichen Ver
trages vereinbart werden. Sie kann ihren Niederschlag 
in der Förderung und Sicherung planerischer Ziele nach 
§11Abs.1S.2Nr.2BauGBfinden.Diebedarfsgerech
te Nachtkennzeichnung im Rahmen eines städtebaulichen 
Vertrags würde damit eine zum Bebauungsplan zusätzli
che Vorgabe sein. Eine reduzierte Befeuerung von Wind
energieanlagen hat Vorteile. Sie führt zu einer optisch 
befriedeten Nachtlandschaft und verringert die bereits 
thematisierten möglichen Auswirkungen auf die Tier und 
PflanzenweltunddasLandschaftsbild.Damitkönnendie
Ziele der Bauleitplanung, wie bspw. diejenigen der § 1 
Abs. 6 Nr. 1, 2, 7a BauGB und § 1a Abs. 3 BauGB geför
dert werden.

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2000/7_A_2386_98urteil20000209.html
https://www.jurion.de/urteile/bverwg/1980-02-01/bverwg-4-c-4077/
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139BVerwG,Urt.v.24.3.2011−4C11/10,Rn. 16 ff. 

140  VGH Kassel, Urt. v. 25.11.2004 – 12 A 1496 / 04, Rn. 76.

Städtebauliche Verträge können eine große Bandbreite 
an Vertragsgegenständen aufweisen. Dennoch unterlie
gen sie nach dem Gesetz bestimmten Vorgaben.

Nach § 11 Abs. 2 S. 1 BauGB müssen die vertraglich ver
einbarten Leistungen nach den Gesamtumständen ange
messen im Sinne von wirtschaftlich ausgewogen sein. Im 
Einzelfall ist also zu fragen, ob die tatsächlich bestehen
den Belastungen einer Vertragspartei mit den erlangten 
Leistungen in einem angemessenen Verhältnis stehen.139 
VonderErrichtungeinerBNKprofitierenunmittelbardie
umliegenden Grundstückseigentümer und Anwohner. 
Daneben kommt sie dem Windenergieanlagenbetreiber 
ebenfalls zu Gute, da die BNK die von der WEA verursach
ten Immissionenmindert.AusderVerpflichtungals sol
cher lässt sich damit keine Unangemessenheit ableiten. Zu 
beachten sind jedoch auch hier die unterschiedlichen Kos
ten der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, welche 
nicht außer Verhältnis zu ihrem Nutzen stehen dürfen. 
Damit sollten in einem städtebaulichen Vertrag rechtliche 
undwirtschaftlicheHindernisse Berücksichtigungfinden
und Abweichungen zulassen.

Ebenfalls zu beachten ist das Kopplungsverbot des § 11 
Abs. 2 S. 2 BauGB (§§ 56, 59 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG). Da
nach ist eine vertragliche Regelung unzulässig, wenn der 

Vertragspartner ohnehin einen Anspruch auf die Leis
tung hat, und die Gegenleistung auch nicht durch eine 
Nebenbestimmung (§ 36 Abs. 1 VwVfG) erzielt werden 
kann.140 Das bedeutet in manchen Fällen, dass ein städte
baulicher Vertrag vor Aufstellung eines Bebauungsplanes 
abgeschlossen werden sollte, da anderenfalls der Vorha
benträger nach dem neuen Bebauungsplan ohnehin über 
einen Anspruch auf Errichtung der WEA verfügt. Sofern 
dieser bestünde, dürfte unter Umständen keine Neben
bestimmung nach § 12 BImSchG erlassen werden, da 
anderenfalls gegen das Kopplungsverbot verstoßen wer
den könnte. § 11 Abs. 2 S. 2 BauGB beinhaltet zudem 
den Gedanken, dass Leistung und Gegenleistung in ei
nem sachlichen Zusammenhang zueinander stehen müs
sen. Im konkreten Einzelfall muss dies entsprechend der 
Vertragsumstände ermittelt werden. Die Einrichtung einer 
BNK steht in der Regel in einem sachlichen Zusammen
hang mit der Errichtung einer WEA, da die Zielsetzung ge
rade die Vermeidung davon ausgehender Immissionen ist.

Möglicherweise zu beachten sind ggf. zusätzliche  landes 
oder bundesrechtliche Vorgaben, welche Beteiligungs, 
Bekanntgabe und Zustimmungserfordernisse im Falle 
 eines städtebaulichen Vertrages verlangen, sofern dessen 
Inhalt für die Erstellung des Bebauungsplanes maßgeb
lich ist. 

10.3 Fazit bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung im  
Rahmen städtebaulicher Instrumentarien 

Sowohl eine Festlegung in einem Bebauungsplan als auch 
in einem städtebaulichen Vertrag sind gute Instrumen
tarien, um eine BNK verpflichtend dem Planungsträger

aufzuerlegen. Zu beachten ist jedoch, dass strikte Rege
lungen zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung nicht 
empfehlenswert sind.

https://www.bverwg.de/240311U4C11.10.0
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:486587
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Windenergieanlagen, die mit bedarfsgerechter Nacht
kennzeichnung ausgestattet sind, bleiben einen Großteil 
der Nachtzeit dunkel. Das wirkt insofern akzeptanzstei
gernd, als die nächtliche Landschaft unbeleuchtet bleibt 
und damit ortsansässige Anwohner sowie die Tier und 
Pflanzenwelt deutlich weniger beeinträchtigt werden.
Diese Vorteile haben sich »herumgesprochen«. So ver
wundert es nicht, dass die bedarfsgerechte Nachtkenn
zeichnung seit ihrer Anerkennung im Jahr 2015 Einzug in 
die behördliche Genehmigungspraxis von Windenergie
anlagen gehalten hat. Die Praxis zeigt, dass die bedarfs
gerechte Nachtkennzeichnung sowohl bei Behörden, als 
auch bei Herstellern wahrgenommen wird. So haben sich 
ausgereifte Wirtschaftsmodelle entwickelt und auch Be
hörden nehmen die bedarfsgerechte Nachtkennzeich
nung als akzeptanzsteigerndes Instrument wahr.

Rechtsanwendung, behördliche Praxis und Einsatz von 
BNKSystemen sind je nach Bundesland und Einzelfall, 
unterschiedlich, dennoch findet sich die bedarfsgerech
te Nachtkennzeichnung in unterschiedlichsten Facetten in 
vielen Feldern behördlicher Praxis wieder. 

Zum einen hat die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
im Rahmen verschiedener Handlungsinstrumentarien ei
nen Platz gefunden hat. Dabei kommen individuelle Maß
nahmen in Form von Nebenbestimmungen (§ 12 BImSchG) 
in Betracht. Alternativ bieten sich städtebauliche Instru
mentean,dieeineVerpflichtungsmöglichkeitinFormei
nesgenerellwirkendenBebauungsplanes(§§8 ff.BauGB)
oder eines städtebaulichen Vertrages (§ 11 BauGB) bieten.

Für den jeweiligen Windenergieanlagenbetreiber ist 
 zudem beachtenswert, welche konkreten behördlichen 
Genehmigungen und Zustimmungen für die Installati
on einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung im Ein
zelfall erforderlich sind. Das BNKRadar bedarf neben 
der bau und immissionsschutzrechtlichen Überprüfung 
der Genehmigung und Anerkennung durch die Bundes
netzagentur und der Deutschen Flugsicherheit bzw. der 
zuständigen Luftfahrtbehörden. Die unterschiedlichen 
technischen Konzepte der bedarfsgerechten Nachtkenn
zeichnung erfordern eine differenzierte rechtliche Bewer
tung des Einzelfalls. Insbesondere pauschale rechtliche 
Einstufungen verbieten sich insofern. 

Mit der fortschreitenden Etablierung der bedarfsgerech
ten Nachtkennzeichnung in der Praxis, wird ihr Ausbau 
in der Zukunft stetig zunehmen. Insbesondere vor dem 
Hintergrund der Neuregelung im EEG 2017 ist in den 
nächsten zwei bis drei Jahren ein starker Zuwachs an be
darfsgesteuerten Befeuerung von Windenergieanlagen 
zu erwarten. Bei einer Zahl von ca. 18.000 anzupassen
den Windenergieanlagen, stellt sich das  gesetzgeberische 
Ziel des neuen § 9 Abs. 8 EEG 2017 als eine ambitionier
te Aufgabe dar. Es wird sich zeigen, wie Verwaltung und 
Praxis dieser Herausforderung in der  Zukunft gemeinsam 
gerecht werden. 
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